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Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung (11. Ausschuss)

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksache 14/9007 –

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer kapitalgedeckten
Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung und zur Änderung
anderer Gesetze (Hüttenknappschaftliches Zusatzversicherungs-
Neuregelungs-Gesetz – HZvNG)

A. Problem
Die Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung im Saarland (HZV) besteht
bisher auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuregelung der Hüttenknapp-
schaftlichen Pensionsversicherung im Saarland vom 21. Dezember 1971 und
erfasst die Beschäftigten der Betriebe der Saarhütten und anderer Unternehmen
der eisenerzerzeugenden, verarbeitenden und weiterverarbeitenden Industrie im
Saarland. Sie soll auf eine kapitalgedeckte betriebliche Altersversorgung um-
gestellt werden. Handlungsbedarf besteht wegen der erheblichen Verschlech-
terung der Relation von Beitragszahlern und Leistungsempfängern; etwa
18 800 Versicherten stehen rund 41 000 Leistungsempfänger gegenüber.
Die bisherige Trennung der Bundesausführungsbehörde für Unfallversicherung
und der Ausführungsbehörde für Unfallversicherung des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen behindern eine effektivere Aufgabener-
ledigung und führen zu zusätzlichen Kosten.
Die moderne Datenübertragungstechnik ermöglicht eine Verbesserung des
Rentenantragsverfahrens, hierzu bedarf es gesetzlicher Änderungen.

B. Lösung
l Umstellung der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung im Saarland

auf eine kapitalgedeckte betriebliche Altersversorgung. Dazu erfolgt die
Schließung der Zusatzversicherung im Umlageverfahren. Für ältere Versi-
cherte erfolgt aus Vertrauensschutzgründen die Fortführung mit einer Defi-
zitdeckung durch den Bund und Übertragung des Vermögens auf ihn. Für
die Rentner der umlagefinanzierten HZV wird ein Dynamisierungsverbund
mit der gesetzlichen Rentenversicherung mit der Folge hergestellt, dass ab
dem 1. Juli 2002 die Renten entsprechend den Renten der gesetzlichen Ren-
tenversicherung angepasst werden und zukünftig der für die umlagefinan-
zierte HZV maßgebende Rentenartfaktor ebenfalls dem der gesetzlichen
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Rentenversicherung entspricht. Für jüngere Versicherte erfolgt die Fortfüh-
rung als kapitalgedeckte Zusatzversicherung mit Wahlfreiheit für die Kapi-
talisierung von Anwartschaften;

l Umwandlung der Bundesausführungsbehörde für Unfallversicherung und
der Ausführungsbehörde für Unfallversicherung des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen in einen Sozialversicherungsträger;

l Einführung einer IT-unterstützten Rentenantragsaufnahme für Anträge auf
Leistungen der Rentenversicherung bei Versicherungsämtern und Gemein-
debehörden.

Im Zuge der Ausschussberatungen erfuhr der Gesetzentwurf u. a. die folgenden
Änderungen:
– Erweiterung der Leistungen des Pensionsfonds auf steuerlich förderfähige

Auszahlungspläne mit unmittelbar anschließender Restverrentung;
– Einbeziehung der Abgeordnetenentschädigung in die rentenrechtliche Hin-

zuverdienstregelung.
Annahme des Gesetzentwurfs in der vom Ausschuss geänderten Fassung
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und PDS gegen die Stimmen der Fraktion der FDP

C. Alternativen
Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 14/9007.

D. Kosten
Den dem Bund durch Defizitdeckung bei der Hüttenknappschaftlichen Zusatz-
versicherung in 2002 in Höhe von 28 Mio. Euro und in 2003 aufgrund zusätzli-
cher Kosten durch Kapitalisierung von Anwartschaften in Höhe von 103 Mio.
Euro entstehenden Kosten steht die im Jahr 2002 erfolgende Übertragung des
Vermögens der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung von rund 375 Mio.
Euro auf den Bund gegenüber.
Zusätzliche Kosten für die Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittlere
Unternehmen entstehen nicht.
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

den Gesetzentwurf – Drucksache 14/9007 – in der aus der nachstehenden
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen.

Berlin, den 12. Juni 2002

Der Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung

Doris Barnett
Vorsitzende

Wolfgang Meckelburg
Berichterstatter
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E n t w u r f
—

B e s c h l ü s s e  d e s  11 .  A u s s c h u s s e s
—

Zusammenstellung

des Entwurfs eines Gesetzes zur Einführung einer kapitalgedeckten
Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung und zur Änderung anderer Gesetze
(Hüttenknappschaftliches Zusatzversicherungs-Neuregelungs-Gesetz – HZvNG)
– Drucksache 14/9007 –
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung (11. Ausschuss)

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung
einer kapitalgedeckten Hüttenknappschaftlichen
Zusatzversicherung und zur Änderung anderer
Gesetze (Hüttenknappschaftliches Zusatzver-
sicherungs-Neuregelungs-Gesetz – HZvNG)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:
Inhaltsübersicht:
Artikel 1
u n v e r ä n d e r t

Artikel 2
u n v e r ä n d e r t

Artikel 3
u n v e r ä n d e r t

Artikel 3a
Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes
Artikel 4
u n v e r ä n d e r t
Artikel 5
u n v e r ä n d e r t
Artikel 6
u n v e r ä n d e r t
Artikel 7
u n v e r ä n d e r t
Artikel 8
u n v e r ä n d e r t
Artikel 9
u n v e r ä n d e r t
Artikel 10
u n v e r ä n d e r t
Artikel 11
u n v e r ä n d e r t
Artikel 12
u n v e r ä n d e r t
Artikel 13
u n v e r ä n d e r t

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung
einer kapitalgedeckten Hüttenknappschaftlichen
Zusatzversicherung und zur Änderung anderer
Gesetze (Hüttenknappschaftliches Zusatzver-
sicherungs-Neuregelungs-Gesetz – HZvNG)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:
Inhaltsübersicht:
Artikel 1
Gesetz zur Neuregelung der Hüttenknappschaftlichen Zu-
satzversicherung im Saarland (Hüttenknappschaftliches Zu-
satzversicherungs-Gesetz – HZvG)
Artikel 2
Anpassung der Zusatzrenten der Hüttenknappschaftlichen
Zusatzversicherung im Saarland zum 1. Juli 2002
Artikel 3
Änderung des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung

Artikel 4
Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 5
Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 6
Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 7
Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 8
Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 9
Weitere Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 10
Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 11
Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 12
Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes
Artikel 13
Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes
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Artikel 14
u n v e r ä n d e r t

Artikel 14a
Änderung des Gesetzes zur Durchführung der Gemein-
samen Marktorganisationen

Artikel 15
u n v e r ä n d e r t

Artikel 16
u n v e r ä n d e r t

Artikel 16a
Änderung des Gesetzes über die Alterssicherung der
Landwirte

Artikel 17
u n v e r ä n d e r t

Artikel 18
u n v e r ä n d e r t

Artikel 19
u n v e r ä n d e r t

Artikel 20
u n v e r ä n d e r t

Artikel 21
u n v e r ä n d e r t

Artikel 22
u n v e r ä n d e r t

Artikel 1

Gesetz zur Neuregelung
der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung

im Saarland (Hüttenknappschaftliches
Zusatzversicherungs-Gesetz – HZvG)

u n v e r ä n d e r t

ERSTES KAPITEL

u n v e r ä n d e r t

Artikel 14
Änderung des Entwicklungshelfer-Gesetzes

Artikel 15
Änderung des Arbeitsschutzgesetzes

Artikel 16
Änderung des Fremdrentengesetzes

Artikel 17
Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetzes

Artikel 18
Änderung des Gesetzes zu dem Vertrag vom 10. März 1956
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Födera-
tiven Volksrepublik Jugoslawien über die Regelung gewis-
ser Forderungen aus der Sozialversicherung

Artikel 19
Änderung des Gesetzes zu dem Abkommen vom 9. Oktober
1975 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Volksrepublik Polen über Renten- und Unfallversicherung
nebst der Vereinbarung hierzu vom 9. Oktober 1975

Artikel 20
Aufhebung von Verordnungen

Artikel 21
Neubekanntmachung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 22
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Artikel 1

Gesetz zur Neuregelung
der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung

im Saarland (Hüttenknappschaftliches
Zusatzversicherungs-Gesetz – HZvG)

Inhaltsübersicht:

ERSTES KAPITEL

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Grundsatz

§ 2 Träger der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversi-
cherung

§ 3 Versicherte Arbeitnehmer

§ 4 Freiwillige Weiterversicherung

§ 5 Beiträge

§ 6 Beitragszahlung, Meldepflicht und Beitragsmittei-
lung

§ 7 Prüfung bei den Arbeitgebern
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ZWEITES KAPITEL
u n v e r ä n d e r t

DRITTES KAPITEL
u n v e r ä n d e r t

ERSTES KAPITEL
Allgemeine Vorschriften

§ 1
u n v e r ä n d e r t

§ 8 Anwendung anderer Vorschriften
§ 9 Rechtsweg

ZWEITES KAPITEL
Kapitaldeckungsverfahren

§ 10 Durchführung über eine Pensionskasse
§ 11 Freiwillige Weiterversicherung
§ 12 Leistungen
§ 13 Verfahren
§ 14 Anspruch auf betriebliche Altersversorgung durch

Entgeltumwandlung
§ 15 Anwendung anderer Vorschriften

DRITTES KAPITEL
Sonderregelungen

§ 16 Personenkreis
§ 17 Weitere Personenkreise
§ 18 Freiwillige Weiterversicherung
§ 19 Leistungen
§ 20 Zusatzrentenberechnung
§ 21 Ermittlung des Rentenartfaktors in Sonderfällen
§ 22 Bewertung von Zeiten
§ 23 Zusammentreffen von Zusatzrenten und von Ein-

kommen
§ 24 Anpassung der Zusatzrenten
§ 25 Abfindung
§ 26 Beginn und Erstattung
§ 27 Wahlrecht auf Übertragung von Anwartschaften
§ 28 Übertragung von Anwartschaften
§ 29 Durchführung der Übertragung von Anwartschaf-

ten
§ 30 Beteiligung des Bundes im Umlageverfahren
§ 31 Vermögensübertragung
§ 32 Steuer- und beitragsrechtliche Behandlung der Bei-

träge
§ 33 Übergangsregelung

ERSTES KAPITEL
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Grundsatz

(1) Die Arbeitnehmer, die in den Betrieben der Saarhüt-
ten und anderer Unternehmen der Eisen erzeugenden, verar-
beitenden und weiterverarbeitenden Industrie im Saarland
(Betriebe der Eisen- und Metallgewinnung, der Eisen-,
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§ 2
u n v e r ä n d e r t

§ 3
u n v e r ä n d e r t

Stahl- und Metallwarenherstellung sowie Betriebe des Ma-
schinen-, Kessel- und Apparatebaus und Betriebe der elek-
trotechnischen Industrie) beschäftigt sind, erhalten durch
die Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung zusätzliche
kapitalgedeckte Leistungen der betrieblichen Altersversor-
gung, sofern bei diesen Unternehmen Arbeitnehmer bereits
am 30. Juni 2002 in der Hüttenknappschaftlichen Zusatz-
versicherung pflichtversichert waren.

(2) Abweichend von Absatz 1 wird für die in § 16 ge-
nannten Personen die bisherige umlagefinanzierte Hütten-
knappschaftliche Zusatzversicherung nach Maßgabe dieses
Gesetzes weitergeführt.

§ 2
Träger der Hüttenknappschaftlichen

Zusatzversicherung

(1) Träger der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversiche-
rung ist die Landesversicherungsanstalt für das Saarland
(Versicherungsträger). Diese hat die Versicherung in einer
besonderen Abteilung durchzuführen, welche die Bezeich-
nung „Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung“ trägt.

(2) Die Einnahmen und die Ausgaben der Hüttenknapp-
schaftlichen Zusatzversicherung sind gesondert für das Um-
lage- und das Kapitaldeckungsverfahren nachzuweisen. Die
Vermögen sind jeweils als Sondervermögen zu verwalten.
Die Haftung des Versicherungsträgers für Verbindlichkeiten
aus der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung ist auf
das jeweilige Sondervermögen beschränkt; dieses haftet
nicht für Verbindlichkeiten der Landesversicherungsanstalt
für das Saarland als Träger der Rentenversicherung der Ar-
beiter.

§ 3
Versicherte Arbeitnehmer

(1) Versicherungspflichtig in der Hüttenknappschaftli-
chen Zusatzversicherung sind die in den in § 1 Abs. 1 ge-
nannten Betrieben beschäftigten Arbeitnehmer.

(2) Auf Antrag werden in der Hüttenknappschaftlichen
Zusatzversicherung die Arbeitnehmer in weiteren Unterneh-
men im Saarland mit mehr als fünf Arbeitnehmern der Eisen
erzeugenden, verarbeitenden und weiterverarbeitenden In-
dustrie und in entsprechenden sonstigen Gewerbebetrieben
pflichtversichert, wenn sich zwei Drittel der Arbeitnehmer
in freier und geheimer Abstimmung für die Aufnahme in die
Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung ausgesprochen
haben. Über den Antrag entscheidet der Versicherungsträ-
ger. Den Antrag kann der Betriebsrat oder der Arbeitgeber,
bei Betrieben, in denen ein Betriebsrat nicht vorhanden ist,
auch ein Arbeitnehmer stellen. Die Versicherung beginnt
mit dem Ersten des Kalendermonats, der auf den Monat
folgt, in dem der Versicherungsträger über den Antrag ent-
schieden hat. Das Abstimmungsverfahren wird vom Versi-
cherungsträger eingeleitet und durchgeführt. Das Bundes-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
das Nähere über den Nachweis der Stimmberechtigung, die
Stimmabgabe sowie die Ermittlung, Feststellung und Be-
kanntgabe des Abstimmungsergebnisses zu bestimmen.
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§ 4
u n v e r ä n d e r t

§ 5
u n v e r ä n d e r t

(3) Versicherungspflichtig in der Hüttenknappschaftli-
chen Zusatzversicherung sind nur Arbeitnehmer, die auf-
grund einer mehr als geringfügigen Beschäftigung versiche-
rungspflichtig nach § 1 Satz 1 Nr. 1 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch sind.

(4) Wechseln die in § 1 Abs. Abs. 1 sowie in Absatz 2
genannten Unternehmen oder einzelne Betriebe oder Be-
triebsteile den Inhaber oder ändert sich die Rechtsform oder
der Gegenstand der Unternehmen, bleiben die darin be-
schäftigten Arbeitnehmergruppen in der Hüttenknapp-
schaftlichen Zusatzversicherung versicherungspflichtig.
Auf Antrag des Arbeitgebers und nach Anhörung des Be-
triebsrates kann das Bundesministerium für Arbeit und So-
zialordnung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates bestimmen, dass zum Zeitpunkt des Wechsels
die Versicherungspflicht endet. Dabei hat er die Alterssiche-
rung der betroffenen Arbeitnehmer nach dem Wechsel, die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der betroffenen Arbeitge-
ber und die Auswirkungen auf gleichgelagerte Fälle zu be-
rücksichtigen.

(5) Die Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung ist
eine Versicherung im Sinne der §§ 14a, 14b des Arbeits-
platzschutzgesetzes.

§ 4
Freiwillige Weiterversicherung

Wer aus einer Beschäftigung ausscheidet, welche die
Versicherungspflicht in der Hüttenknappschaftlichen Zu-
satzversicherung begründet, kann die Versicherung nach
Maßgabe der besonderen Voraussetzungen des zweiten oder
des dritten Kapitels freiwillig fortsetzen. Nach bindender
Bewilligung einer Leistung wegen Alters oder für Zeiten
des Bezuges einer solchen Leistung ist eine freiwillige Ver-
sicherung nicht zulässig; das gilt nicht bei einer Teilleistung
wegen Alters.

§ 5
Beiträge

(1) Der Beitragssatz für die Pflichtversicherten der Hüt-
tenknappschaftlichen Zusatzversicherung beträgt 4,5 vom
Hundert des Arbeitsentgelts aus der die Versicherungs-
pflicht begründenden Beschäftigung, soweit es die Beitrags-
bemessungsgrenze nicht überschreitet. Als Arbeitsentgelt
sind die Einnahmen zugrunde zu legen, die auch der Bei-
tragszahlung zur gesetzlichen Rentenversicherung zugrunde
gelegt werden.

(2) Beitragsbemessungsgrenze ist für Jahresbezüge die
Hälfte der Beitragsbemessungsgrenze, die in der Rentenver-
sicherung der Arbeiter und der Angestellten gilt.

(3) Die Beiträge werden getragen

1. bei Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Be-
rufsausbildung beschäftigt werden, von den Versicherten
und den Arbeitgebern je zur Hälfte, jedoch von den Ar-
beitgebern, wenn die Versicherten zur Berufsausbildung
beschäftigt sind und deren monatliches Arbeitsentgelt
325 Euro nicht übersteigt,
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§ 6
u n v e r ä n d e r t

2. bei Arbeitnehmern, die ehrenamtlich tätig sind, für den
Unterschiedsbetrag nach § 163 Abs. 3 Satz 1 des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch von ihnen selbst,

3. bei Arbeitnehmern, die nach dem Altersteilzeitgesetz
Aufstockungsbeträge zum Arbeitsentgelt erhalten, für
den sich jeweils nach § 163 Abs. 5 Satz 1 und 2 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ergebenden Unter-
schiedsbetrag von den Arbeitgebern.

(4) Der Arbeitgeber hat gegen den Beschäftigten einen
Anspruch auf den vom Beschäftigten zu tragenden Teil des
Pflichtbeitrages zur Hüttenknappschaftlichen Zusatzversi-
cherung. Dieser Anspruch kann nur durch Abzug vom
Arbeitsentgelt geltend gemacht werden. Ein unterbliebener
Abzug darf nur bei den nächsten drei Lohn- oder Gehalts-
zahlungen nachgeholt werden, danach nur dann, wenn der
Abzug ohne Verschulden des Arbeitgebers unterblieben ist.
Stimmt der Arbeitgeber der Aufnahme der Arbeitnehmer
in die Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung nach
§ 3 Abs. 2 nicht zu, kann er auch den sonst auf ihn entfal-
lenden Beitragsanteil bei der Lohn- oder Gehaltszahlung
von dem Barlohn oder dem Bargehalt der Versicherten ab-
ziehen.

(5) Die Pflichtbeiträge zur Hüttenknappschaftlichen Zu-
satzversicherung werden entsprechend der Satzung des Ver-
sicherungsträgers, spätestens aber zum Fünfzehnten des auf
die Zahlung des Arbeitsentgeltes folgenden Monats, fällig.
Werden die Pflichtbeiträge nicht bis zum Ablauf des Fällig-
keitszeitpunktes gezahlt, sind nach Maßgabe der Satzung
Säumniszuschläge zu erheben.

(6) Regelungen insbesondere zur Verjährung sowie zur
Beanstandung und Erstattung zu Unrecht entrichteter Bei-
träge trifft der Versicherungsträger durch Satzung.

(7) Freiwillig Versicherte tragen ihre Beiträge selbst. Der
Beitragssatz für die freiwillig Versicherten der Hütten-
knappschaftlichen Zusatzversicherung beträgt 4,5 vom
Hundert der Beitragsbemessungsgrundlage, die für freiwil-
lig Versicherte jeder Betrag zwischen 325 Euro und der Bei-
tragsbemessungsgrenze nach Absatz 2 ist.

(8) Freiwillige Beiträge zur Hüttenknappschaftlichen Zu-
satzversicherung sind wirksam, wenn sie bis zum Ablauf
des Fälligkeitszeitpunktes eines Pflichtbeitrages gezahlt
werden.

§ 6
Beitragszahlung, Meldepflicht

und Beitragsmitteilung

(1) Der Arbeitgeber hat die Pflichtbeiträge zur Hütten-
knappschaftlichen Zusatzversicherung unmittelbar an den
Versicherungsträger zu zahlen.

(2) Der Arbeitgeber hat dem Versicherungsträger für je-
den versicherten Arbeitnehmer

1. bei Beginn der versicherungspflichtigen Beschäftigung
(Anmeldung),

2. bei Ende der versicherungspflichtigen Beschäftigung
(Abmeldung),
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3. bei Unterbrechung der Entgeltzahlung von mehr als ei-
nem Kalendermonat,

4. bei Änderung des Familiennamens oder des Vornamens
eine Meldung zu erstatten. Darüber hinaus hat der Arbeitge-
ber für jeden am 31. Dezember des Vorjahres versicherten
Arbeitnehmer eine Meldung zu erstatten (Jahresmeldung).

(3) Die Meldungen enthalten für jeden versicherten Ar-
beitnehmer:
1. seine Versicherungsnummer in der Hüttenknappschaftli-

chen Zusatzversicherung, soweit bekannt,
2. seinen Familien- und Vornamen,
3. sein Geburtsdatum,
4. die Betriebsnummer seines Beschäftigungsbetriebes,
5. eine Kennzeichnung des Beitrages als Beitrag zur um-

lagefinanzierten oder kapitalgedeckten Hüttenknapp-
schaftlichen Zusatzversicherung,

6. den Arbeitgeber.
Zusätzlich sind anzugeben
1. bei der Anmeldung

a) die Anschrift,
b) der Beginn der Beschäftigung,
c) sonstige für die Vergabe der Versicherungsnummer in

der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung er-
forderlichen Angaben,

2. bei der Abmeldung und bei der Jahresmeldung
a) eine Anschriftenänderung, wenn die neue Anschrift

noch nicht gemeldet worden ist,
b) das beitragspflichtige Entgelt,
c) der Zeitraum, in dem das angegebene Arbeitsentgelt

erzielt wurde.
(4) Der Arbeitgeber hat dem Versicherungsträger monat-

lich eine Beitragsübersicht rechtzeitig einzureichen.
(5) Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-

nung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates das Nähere über das Meldeverfahren
zu bestimmen, insbesondere
1. die Frist der Meldungen,
2. welche zusätzlichen, für die Verarbeitung der Meldun-

gen oder die Durchführung der Versicherung erforderli-
chen Angaben zu machen sind,

3. das Verfahren über die Prüfung, Sicherung und Weiter-
leitung der Daten,

4. unter welchen Voraussetzungen Meldungen auf maschi-
nell verwertbaren Datenträgern oder durch Datenüber-
tragung erstattet werden,

5. in welchen Fällen auf einzelne Meldungen oder Anga-
ben verzichtet wird.
(6) Der Arbeitgeber hat dem versicherten Arbeitnehmer

einmal jährlich das der Beitragsberechnung zugrunde ge-
legte Arbeitsentgelt und die Höhe der gezahlten Pflichtbei-
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§ 7
u n v e r ä n d e r t

§ 8
u n v e r ä n d e r t

§ 9
u n v e r ä n d e r t

ZWEITES KAPITEL
Kapitaldeckungsverfahren

§ 10
Durchführung über eine Pensionskasse

(1) Die Durchführung der kapitalgedeckten Zusatzversi-
cherung erfolgt über eine Pensionskasse, die der Aufsicht
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht un-
terliegt.

(2) u n v e r ä n d e r t

träge für das zurückliegende Kalenderjahr schriftlich mitzu-
teilen.

(7) Der Versicherte zahlt freiwillige Beiträge zur Hütten-
knappschaftlichen Zusatzversicherung unmittelbar an den
Versicherungsträger. Für jeden Kalendermonat kann nur ein
Beitrag entrichtet werden. Zum Nachweis der Beitragsent-
richtung für freiwillig Versicherte ist vom Versicherungsträ-
ger einmal jährlich für das zurückliegende Kalenderjahr die
Höhe der geleisteten Beiträge schriftlich mitzuteilen. Nähe-
res zum Verfahren regelt der Versicherungsträger durch Sat-
zung.

§ 7
Prüfung bei den Arbeitgebern

(1) Der Versicherungsträger der Hüttenknappschaftlichen
Zusatzversicherung prüft bei den Arbeitgebern, ob diese
ihre Meldepflichten und ihre sonstigen Pflichten nach die-
sem Gesetz, die in Zusammenhang mit den Beiträgen zur
Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung stehen, ord-
nungsgemäß erfüllen; er prüft insbesondere die Richtigkeit
der Beitragszahlungen und der Meldungen mindestens alle
vier Jahre.

(2) Näheres zum Verfahren regelt der Versicherungsträ-
ger durch Satzung.

§ 8
Anwendung anderer Vorschriften

Auf die öffentlich-rechtlichen Rechtsbeziehungen finden
die Vorschriften des Dritten Abschnitts des Ersten Buches
sowie des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend
Anwendung.

§ 9
Rechtsweg

Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in Angelegenheiten
dieses Gesetzes sind Streitigkeiten in Angelegenheiten der
Sozialversicherung.

ZWEITES KAPITEL
Kapitaldeckungsverfahren

§ 10
Durchführung über eine Pensionskasse

(1) Die Durchführung der kapitalgedeckten Zusatzversi-
cherung erfolgt über eine Pensionskasse, die der Aufsicht
des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen un-
terliegt.

(2) Der Versicherungsträger soll eine Pensionskasse be-
auftragen, die die Leistungen der kapitalgedeckten Hütten-
knappschaftlichen Zusatzversicherung erbringt. Die Beauf-
tragung erfolgt mit der Maßgabe, dass die Leistungen der
kapitalgedeckten Hüttenknappschaftlichen Zusatzversiche-
rung in privatrechtlicher Form erbracht werden. Der Versi-
cherungsträger kann auch eine Pensionskasse errichten,
wenn eine Beauftragung nicht zustande kommt.



Drucksache 14/9442 – 12 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  11 .  A u s s c h u s s e s

(3) u n v e r ä n d e r t

§ 11
u n v e r ä n d e r t

§ 12
u n v e r ä n d e r t

§ 13
u n v e r ä n d e r t

§ 14
u n v e r ä n d e r t

(3) Die Interessen der Arbeitnehmer und deren Arbeitge-
ber werden durch den Versicherungsträger in den Organen
der Pensionskasse wahrgenommen.

§ 11
Freiwillige Weiterversicherung

Scheidet ein Arbeitnehmer aus der Versicherungspflicht
in der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung aus,
muss dem Arbeitnehmer das Recht zur Fortsetzung der be-
trieblichen Altersversorgung mit eigenen Beiträgen ermög-
licht werden.

§ 12
Leistungen

(1) Die Pensionskasse erbringt Leistungen der Alters-,
Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe
ihrer Satzung und allgemeinen Versicherungsbedingungen.
Die Pensionskasse hat zumindest eine lebenslange Alters-
versorgung im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 Al-
tersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz zu gewährleis-
ten.

(2) Für Leistungen zur Altersversorgung ist das Versor-
gungskapital auf der Grundlage der gezahlten Beiträge und
die daraus erzielten Erträge, mindestens die gezahlten Bei-
träge, soweit sie nicht rechnungsmäßig für einen biometri-
schen Risikoausgleich verbraucht wurden, hierfür zur Ver-
fügung zu stellen.

(3) Für Leistungen der kapitalgedeckten Hüttenknapp-
schaftlichen Zusatzversicherung können Wartezeiten von
bis zu fünf Jahren vorgesehen werden. Versicherungszeiten
vor dem 1. Januar 2003 in der Hüttenknappschaftlichen Zu-
satzversicherung werden angerechnet.

(4) Die Zahlung von Leistungen der Zusatzversicherung
kann an die Voraussetzung gebunden werden, dass ein An-
spruch auf vergleichbare Leistungen aus der gesetzlichen
Rentenversicherung besteht.

§ 13
Verfahren

Der Versicherungsträger stellt sicher, dass die von ihm
eingezogenen Beiträge und sonstige Einnahmen unverzüg-
lich und unmittelbar an die Pensionskasse weitergeleitet
werden. Die Erstattung der Verwaltungskosten wird zwi-
schen dem Versicherungsträger und der Pensionskasse ver-
einbart.

§ 14
Anspruch auf betriebliche Altersversorgung

durch Entgeltumwandlung
(1) Der Rechtsanspruch der Arbeitnehmer auf Entgelt-

umwandlung nach dem Gesetz zur Verbesserung der be-
trieblichen Altersversorgung bleibt unberührt.

(2) Die betriebliche Altersversorgung durch Entgeltum-
wandlung kann auch im Rahmen der Hüttenknappschaftli-
chen Zusatzversicherung über die Pensionskasse nach Maß-
gabe ihrer Satzung und allgemeinen Geschäftsbedingungen
erfolgen. Der Versicherungsträger kann den Beitragseinzug
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§ 15
u n v e r ä n d e r t

DRITTES KAPITEL
Sonderregelungen

§ 16
u n v e r ä n d e r t

§ 17
u n v e r ä n d e r t

§ 18
u n v e r ä n d e r t

für diese freiwillige betriebliche Altersversorgung für die
Pensionskasse übernehmen. Die Erstattung der Verwal-
tungskosten wird zwischen dem Versicherungsträger und
der Pensionskasse vereinbart.

§ 15
Anwendung anderer Vorschriften

(1) Soweit in den Vorschriften dieses Gesetzes nichts Ab-
weichendes bestimmt ist, gelten die Regelungen des Geset-
zes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung
entsprechend.

(2) Für Beiträge zur kapitalgedeckten Hüttenknapp-
schaftlichen Zusatzversicherung gelten die Vorschriften für
die steuerliche Förderung der betrieblichen Altersversor-
gung nach dem Einkommensteuergesetz.

DRITTES KAPITEL
Sonderregelungen

§ 16
Personenkreis

Für Versicherte, die
1. vor dem 2. Januar 1958 geboren sind und
2. entweder am 31. Dezember 2002 in einem Arbeitsver-

hältnis standen, das Versicherungspflicht in der Hütten-
knappschaftlichen Zusatzversicherung begründet hat,
oder für den Monat Dezember 2002 einen freiwilligen
Beitrag zur Hüttenknappschaftlichen Zusatzversiche-
rung wirksam entrichtet haben,

wird die Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung im
Umlageverfahren weitergeführt.

§ 17
Weitere Personenkreise

(1) Für Personen, die am 30. Juni 2002 Anspruch auf
eine Zusatzrente der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversi-
cherung haben, besteht dieser Anspruch nach Maßgabe die-
ses Kapitels weiter.

(2) Versicherte, für die die Hüttenknappschaftliche Zu-
satzversicherung nicht im Umlageverfahren weiterzuführen
ist, haben auch Anspruch auf Leistungen nach Maßgabe der
Vorschriften dieses Kapitels aus Zeiten zur Hüttenknapp-
schaftlichen Zusatzversicherung vor dem 1. Januar 2003.

§ 18
Freiwillige Weiterversicherung

(1) Versicherte, für die die Hüttenknappschaftliche Zu-
satzversicherung im Umlageverfahren weiterzuführen ist,
können sich freiwillig weiterversichern, wenn sie
1. während mindestens 60 Kalendermonaten Beiträge zur

Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung entrichtet
haben und

2. die freiwillige Versicherung innerhalb von zwei Jahren
nach dem Ausscheiden aus der Beschäftigung, die die
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§ 19
u n v e r ä n d e r t

Versicherungspflicht in der Hüttenknappschaftlichen Zu-
satzversicherung begründet hat, anzeigen.

Ein freiwilliger Beitrag zur umlagefinanzierten Hütten-
knappschaftlichen Zusatzversicherung kann nur neben ei-
nem Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt
werden.

(2) Freiwillige Beiträge zur umlagefinanzierten Hütten-
knappschaftlichen Zusatzversicherung sind auch wirksam,
wenn sie bis zum 31. März des Jahres, das dem Jahr folgt,
für das sie gelten sollen, gezahlt werden.

§ 19
Leistungen

(1) Die Leistungen aus der umlagefinanzierten Hütten-
knappschaftlichen Zusatzversicherung sind
1. Zusatzrenten wegen Alters,
2. Zusatzrenten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit,
3. Zusatzrenten an Hinterbliebene,
4. Abfindungen von Witwen- und Witwerzusatzrenten bei

Wiederheirat,
5. Beitragserstattung,
6. Übertragung von Anwartschaften.

(2) Die Leistungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 werden nur
gezahlt, wenn Anspruch auf vergleichbare Leistungen aus
der gesetzlichen Rentenversicherung besteht; dabei sind
Renten für Bergleute und Erziehungsrenten keine vergleich-
baren Renten. Witwen- und Witwerzusatzrenten werden
auch dann gezahlt, wenn ein Anspruch auf die vergleichbare
Leistung aus der gesetzlichen Rentenversicherung allein
aufgrund eines Rentensplittings unter Ehegatten nicht be-
steht. Zu einer Teilrente wegen Alters aus der gesetzlichen
Rentenversicherung wird auch nur der entsprechende Teil
der Zusatzrente gezahlt.

(3) Zusatzrenten werden nur gezahlt, wenn außerdem
eine besondere Wartezeit von fünf Jahren in der umlagefi-
nanzierten Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung er-
füllt ist. Auf die besondere Wartezeit werden Beitragszeiten,
die in der umlagefinanzierten Hüttenknappschaftlichen Zu-
satzversicherung zurückgelegt sind, und Ersatzzeiten, die
unmittelbar an solche Beitragszeiten anschließen, unter den-
selben Voraussetzungen wie in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung angerechnet. Die besondere Wartezeit gilt als er-
füllt für einen Anspruch auf
1. Regelaltersrente, wenn der Versicherte bis zur Voll-

endung des 65. Lebensjahres eine Zusatzrente wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit bezogen hat,

2. Zusatzrente an Hinterbliebene, wenn der verstorbene
Versicherte bis zum Tode eine Zusatzrente bezogen hat.

Die besondere Wartezeit ist unter denselben Voraussetzun-
gen wie in der gesetzlichen Rentenversicherung vorzeitig
erfüllt, wenn
1. Versicherte im Zeitpunkt des Arbeitsunfalls in der Hüt-

tenknappschaftlichen Zusatzversicherung versichert wa-
ren,
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§ 20
u n v e r ä n d e r t

2. in den übrigen Fällen unmittelbar vor Eintritt des jewei-
ligen Ereignisses nach diesem Gesetz versichert waren
oder

3. die für die vorzeitige Wartezeiterfüllung erforderliche
Pflichtbeitragszahlung auch an die Hüttenknappschaftli-
che Zusatzversicherung erfolgt ist.

§ 20
Zusatzrentenberechnung

(1) Der Monatsbetrag der Zusatzrente ergibt sich, wenn

1. die unter Berücksichtigung des Zugangsfaktors ermittel-
ten persönlichen Entgeltpunkte in der Hüttenknapp-
schaftlichen Zusatzversicherung,

2. der für Zusatzrenten maßgebende Rentenartfaktor und

3. der aktuelle Rentenwert

mit ihrem Wert bei Rentenbeginn miteinander vervielfältigt
werden.

(2) Der Ermittlung der Entgeltpunkte sind die in der Hüt-
tenknappschaftlichen Zusatzversicherung versicherten Ar-
beitsentgelte zugrunde zu legen.

(3) Der Rentenartfaktor beträgt für persönliche Entgelt-
punkte bei

1. Zusatzrenten wegen Alters 0,225

2. Zusatzrenten wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit 0,225

3. Witwen- und Witwerzusatzrenten
bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats,
in dem der Ehegatte verstorben ist, 0,225

anschließend 0,135

4. Halbwaisenzusatzrenten 0,0225

5. Vollwaisenzusatzrenten 0,045.

Bei Witwen- und Witwerzusatzrenten an vor dem 1. Juli
1977 geschiedene Ehegatten beträgt der Rentenartfaktor im-
mer 0,135.

(4) Bei Ermittlung des Rentenartfaktors für persönliche
Entgeltpunkte treten an die Stelle

der Werte

0,225 0,135 0,0225 0,045

Die Werte bei Beginn der
Rente im Jahr

0,3
0,2925
0,2850
0,2775
0,2700

0,18
0,1755
0,1710
0,1665
0,1620

0,03
0,02925
0,02850
0,02775
0,02700

0,06
0,0585
0,0570
0,0555
0,0540

bis 2002
2003
2004
2005
2006



Drucksache 14/9442 – 16 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  11 .  A u s s c h u s s e s

§ 21
u n v e r ä n d e r t

§ 22
u n v e r ä n d e r t

(5) Im Übrigen bestimmen sich die nach Absatz 1 für die
Rentenberechnung maßgebenden Faktoren nach den Vor-
schriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch.

(6) Bei Waisenzusatzrenten wird ein Zuschlag nicht ge-
zahlt.

§ 21
Ermittlung des Rentenartfaktors in Sonderfällen

(1) Hat ein Versicherter eine Zusatzrente wegen Alters
bezogen, wird ihm für eine spätere Rente der bisherige Ren-
tenartfaktor zugrunde gelegt. Hat ein Versicherter eine Zu-
satzrente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bezogen
und beginnt spätestens innerhalb von 24 Kalendermonaten
nach Ende des Bezugs dieser Rente erneut eine Rente, wird
ihm für diese Rente der bisherige Rentenartfaktor zugrunde
gelegt.

(2) Haben eine Witwe, ein Witwer oder eine Waise eine
Zusatzrente an Hinterbliebene bezogen und beginnt spätes-
tens innerhalb von 24 Kalendermonaten nach Ende des Be-
zugs dieser Rente erneut eine solche Rente, wird ihr der bis-
herige Rentenartfaktor zugrunde gelegt.

§ 22
Bewertung von Zeiten

(1) Zeiten, die nach dem bis zum 30. Juni 2002 geltenden
Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherungs-Gesetz anre-
chenbar waren, sind auch weiterhin anzurechnen. Absatz 3
ist entsprechend anzuwenden.

(2) Für Zeiten vom 1. Januar 1971 bis zum 31. Dezember
1971 gilt als das der Beitragsbemessung zugrunde liegende
Arbeitsentgelt des Versicherten im Sinne des § 20 Abs. 2
das vom Versicherten tatsächlich verdiente Bruttoarbeitsent-
gelt bis 950 Deutsche Mark im Monat. Die Eintragungen in
der Beitragsnachweiskarte sind für die in Satz 1 genannte
Zeit entsprechend zu ergänzen.

(3) Zeiten bis zum 31. Dezember 1951, für die Beiträge
entrichtet sind, und Ersatzzeiten erhalten für jeden Kalen-
dermonat 0,0562 Entgeltpunkte, bei halben Beiträgen
0,0281 Entgeltpunkte.

(4) Zeiten vom 1. Januar 1952 bis zum 31. Dezember
1970 erhalten für jeden Kalendermonat den Wert an Ent-
geltpunkten, der sich ergibt, wenn der Betrag des Entgelts,
soweit er der Beitragsbemessung zugrunde lag, mit dem
Wert 0,0001949 vervielfältigt wird. Entgelte in französi-
schen Franken sind im Verhältnis 100 : 1 Deutsche Mark
umzurechnen.

0,2625
0,2550
0,2475
0,2400
0,2325

0,1575
0,1530
0,1485
0,1440
0,1395

0,02625
0,02550
0,02475
0,02400
0,02325

0,0525
0,0510
0,0495
0,0480
0,0465

2007
2008
2009
2010
2011
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§ 23
u n v e r ä n d e r t

§ 24
u n v e r ä n d e r t

§ 25
u n v e r ä n d e r t

§ 26
u n v e r ä n d e r t

§ 23
Zusammentreffen von Zusatzrenten

und von Einkommen
(1) Die Zusatzrente wird neben einer entsprechenden

Rente aus der Unfallversicherung ungekürzt gezahlt.
(2) Wird eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähig-

keit abhängig vom erzielten Hinzuverdienst anteilig geleis-
tet, wird die Zusatzrente in entsprechender anteiliger Höhe
geleistet.

(3) Im Übrigen gelten die Vorschriften des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch über das Zusammentreffen von Ren-
ten und von Einkommen entsprechend mit der Maßgabe,
dass die Einkommensanrechnung auf Renten aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung Vorrang hat vor der Einkom-
mensanrechnung auf eine entsprechende Zusatzrente. Das
auf eine Zusatzrente anrechenbare Einkommen mindert sich
um den Betrag, der bereits zu einer Einkommensanrech-
nung auf eine vorrangige Rente geführt hat.

§ 24
Anpassung der Zusatzrenten

(1) Zum 1. Juli eines jeden Jahres werden Zusatzrenten
um den Vomhundertsatz angepasst, um den sich der aktuelle
Rentenwert in der gesetzlichen Rentenversicherung verän-
dert.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung gibt jeweils zum 30. Juni eines Kalenderjahres den
Vomhundertsatz nach Absatz 1 im Bundesanzeiger bekannt.

§ 25
Abfindung

(1) Hat ein Berechtigter bei Vorliegen der Anspruchsvor-
aussetzungen nur einen Anspruch auf eine Zusatzrente, die
1,5 vom Hundert der Beitragsbemessungsgrenze nicht über-
schreitet, ist er mit einem Kapital abzufinden, das dem Wert
der ihm zustehenden Zusatzrente entspricht; dies gilt nicht
für Zusatzrenten, die auf Zeit geleistet werden. Das Kapital,
das dem Wert der zustehenden Zusatzrente entspricht, wird
als Produkt aus dem Jahresbetrag der Leistung und dem Ka-
pitalisierungsfaktor (Anlage 1) errechnet, der für Leistun-
gen an Versicherte aus der Tabelle 1, für Leistungen an Wit-
wen und Witwer aus der Tabelle 2 und für Leistungen an
Waisen aus der Tabelle 3 der Anlage 1 zu entnehmen ist.

(2) Bei Wiederheirat von Witwen und Witwern findet die
Regelung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch über Zah-
lung einer Rentenabfindung Anwendung.

§ 26
Beginn und Erstattung

(1) Die Zusatzrente beginnt mit der Rente aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung, wenn der Antrag auf Zusatz-
rente spätestens bis zum Ablauf von einem Monat nach
Feststellung der Rente aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung gestellt wird. Haben Versicherte eine Zusatzrente we-
gen verminderter Erwerbsfähigkeit bis zur Vollendung des
65. Lebensjahrs bezogen, ist anschließend eine Zusatzalters-
rente von Amts wegen zu leisten. Im Übrigen finden die
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§ 27
u n v e r ä n d e r t

Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch über
Beginn, Änderung und Ende von Renten, über Ausschluss
und Minderung von Renten, über Leistungen an Berechtigte
im Ausland sowie über Berechnungsgrundsätze Anwen-
dung.

(2) Für die Beitragserstattung finden die für die Renten-
versicherung der Arbeiter und der Angestellten maßgeben-
den Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
entsprechend Anwendung. Beiträge, die für die Zeit vor
dem 20. November 1947 gezahlt worden sind, werden nicht
erstattet.

§ 27
Wahlrecht auf Übertragung von Anwartschaften

(1) Versicherte, für die die Hüttenknappschaftliche Zu-
satzversicherung nicht im Umlageverfahren weiterzuführen
ist und die vor dem 1. Januar 2003 die besondere Wartezeit
von fünf Jahren in der Hüttenknappschaftlichen Zusatzver-
sicherung erfüllt haben, können die Übertragung dieser An-
wartschaften in die kapitalgedeckte Hüttenknappschaftliche
Zusatzversicherung beantragen (Wahlrecht), sofern sie nach
dem 31. Dezember 2002 entweder in einem Arbeitsverhält-
nis stehen, das Versicherungspflicht in der Hüttenknapp-
schaftlichen Zusatzversicherung begründet, oder freiwillige
Beiträge zur Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung
wirksam entrichten.

(2) Die zur Ausübung des Wahlrechts berechtigten Versi-
cherten werden durch den Versicherungsträger von Amts
wegen schriftlich informiert. Diese Information ist mit dem
Hinweis zu versehen, dass sie auf der Grundlage des gelten-
den Rechts und der durch den Versicherungsträger gespei-
cherten Daten erstellt ist und damit unter dem Vorbehalt
künftiger Rechtsänderung sowie der Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der gespeicherten Daten steht.

(3) Die Information hat insbesondere zu enthalten:

1. Angaben über die Höhe der Zusatzrente der umlage-
finanzierten Hüttenknappschaftlichen Zusatzversiche-
rung, die auf der Grundlage des geltenden Rechts und
der gespeicherten Daten

a) bei verminderter Erwerbsfähigkeit als Zusatzrente
wegen voller Erwerbsminderung,

b) bei Tod als Witwen- oder Witwerzusatzrente,

c) nach Vollendung des 65. Lebensjahres als Zusatz-
rente wegen Alters

zu zahlen wäre,

2. Informationen über Anspruchsvoraussetzungen und
Leistungsumfang der kapitalgedeckten Hüttenknapp-
schaftlichen Zusatzversicherung,

3. Angaben über die Höhe des maßgebenden Kapitalbetra-
ges bei Übertragung der Anwartschaften in die kapital-
gedeckte Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung
und

4. Hinweise über die Antragsfrist und deren Ausschluss-
wirkung.
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§ 28
u n v e r ä n d e r t

§ 29
u n v e r ä n d e r t

(4) Der Versicherte hat innerhalb von drei Monaten nach
Bekanntgabe der Information die Übertragung der Anwart-
schaften in die kapitalgedeckte Hüttenknappschaftliche Zu-
satzversicherung bei dem Versicherungsträger zu beantra-
gen. Der Antrag auf Übertragung kann nicht auf Teile der
Anwartschaften begrenzt werden. Hat der Versicherte eine
Geldleistung aus der Versicherung in Anspruch genommen,
werden nur die später gezahlten Beiträge übertragen. Mit
der Übertragung sind sämtliche Rechtsansprüche aus de
umlagefinanzierten Hüttenknappschaftlichen Zusatzversi-
cherung abgegolten.

§ 28
Übertragung von Anwartschaften

(1) Anwartschaften eines Versicherten, für den die
Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung nicht im Um-
lageverfahren weiterzuführen ist und der vor dem
1. Januar 2003 die besondere Wartezeit von fünf Jahren in
der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung nicht er-
füllt hat, werden in die kapitalgedeckte Hüttenknappschaft-
liche Zusatzversicherung übertragen, sofern der Versicherte
nach dem 31. Dezember 2002 entweder in einem Arbeits-
verhältnis steht, das Versicherungspflicht in der Hütten-
knappschaftlichen Zusatzversicherung begründet, oder frei-
willige Beiträge zur Hüttenknappschaftlichen Zusatzversi-
cherung wirksam entrichtet.

(2) Hat der Versicherte eine Geldleistung aus der Versi-
cherung in Anspruch genommen, werden nur die später ge-
zahlten Beiträge übertragen. Mit der Übertragung sind
sämtliche Rechtsansprüche aus der umlagefinanzierten Hüt-
tenknappschaftlichen Zusatzversicherung abgegolten.

§ 29
Durchführung der Übertragung

von Anwartschaften

(1) Anwartschaften aus der umlagefinanzierten Hütten-
knappschaftlichen Zusatzversicherung werden mit ihrem
Kapitalwert in die kapitalgedeckte Hüttenknappschaftliche
Zusatzversicherung übertragen.

(2) Der Kapitalwert der Anwartschaft eines Versicherten
ergibt sich, indem der Jahresbetrag der Anwartschaft mit
dem vom Alter des Versicherten und dem Jahr der Übertra-
gung abhängigen Barwert nach Anlage 2 multipliziert wird.
Der Jahresbetrag der Anwartschaft ist das Zwölffache des
Monatsbetrages. Für die Ermittlung des Monatsbetrages ist
§ 20 mit der Maßgabe anzuwenden, dass als Zugangsfaktor
der Wert 1,0 und als Rentenartfaktor der Wert 0,3 zu be-
rücksichtigen ist. Bei Übertragungen auf Antrag ist für die
Bestimmung des Barwertes das Alter des Versicherten bei
Antragstellung maßgebend, ansonsten das Alter bei Beginn
der Versicherung in der kapitalgedeckten Hüttenknapp-
schaftlichen Zusatzversicherung. Zur Ermittlung der Bar-
werte für die unter 20-Jährigen geht man von den Barwerten
der Anlage 2 des Alters 20 aus und dividiert diese Barwerte
pro Jahr Altersdifferenz zum Alter 20 durch 1,023.

(3) Der Versicherungsträger entscheidet über die Höhe
des Kapitalwertes der zu übertragenden umlagefinanzierten
Hüttenknappschaftlichen Anwartschaft in die kapitalge-
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§ 30
u n v e r ä n d e r t

§ 31
u n v e r ä n d e r t

§ 32
u n v e r ä n d e r t

§ 33
u n v e r ä n d e r t

Anlage 1
zu § 25 Abs. 1

Tabelle 1
u n v e r ä n d e r t

deckte Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung durch
Verwaltungsakt. Der Versicherungsträger leitet den nach
Absatz 2 berechneten Betrag im Zeitpunkt der Bekanntgabe
des Verwaltungsaktes unmittelbar an die Pensionskasse wei-
ter. Widerspruch und Klage gegen den Verwaltungsakt ha-
ben keine aufschiebende Wirkung.

§ 30
Beteiligung des Bundes im Umlageverfahren

(1) Die Mittel für die Ausgaben der umlagefinanzierten
Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung werden durch
Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber sowie durch
einen jährlichen Zuschuss des Bundes in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen den Einnahmen und den Ausga-
ben eines Kalenderjahres aufgebracht.

(2) Der Bund stellt hiermit zugleich die dauernde Leis-
tungsfähigkeit der umlagefinanzierten Hüttenknappschaftli-
chen Zusatzversicherung sicher. Der Zuschuss des Bundes
wird in bedarfsgerechten Raten zugewiesen.

§ 31
Vermögensübertragung

Das Vermögen der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversi-
cherung wird innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten die-
ser Vorschrift auf den Bund übertragen.

§ 32
Steuer- und beitragsrechtliche

Behandlung der Beiträge

Beiträge im Umlageverfahren werden steuer- und bei-
tragsrechtlich wie Beiträge zur Sozialversicherung behan-
delt.

§ 33
Übergangsregelung

Die Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung wird bis
zum 31. Dezember 2002 für alle Versicherten im Umlage-
verfahren fortgeführt. Beiträge werden für die kapitalge-
deckte Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung erst-
mals für den Monat Januar 2003 an die Pensionskasse
weitergeleitet.

Anlage 1
zu § 25 Abs. 1

Tabelle 1
Kapitalisierungsfaktoren für Leistungen an
Versicherte

Alter des Berechtigten zur Zeit
der Abfindung

Kapitalisierungsfaktor

unter 23 Jahren
23 Jahre bis unter 26 Jahren
26 Jahre bis unter 28 Jahren
28 Jahre bis unter 31 Jahren
31 Jahre bis unter 33 Jahren

6
7
8
9

10
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Tabelle 2
u n v e r ä n d e r t

Tabelle 3
u n v e r ä n d e r t

33 Jahre bis unter 36 Jahren
36 Jahre bis unter 59 Jahren
59 Jahre bis unter 63 Jahren
63 Jahre bis unter 66 Jahren
66 Jahre bis unter 69 Jahren
69 Jahre bis unter 72 Jahren
72 Jahre bis unter 74 Jahren
74 Jahre bis unter 78 Jahren
78 Jahre bis unter 81 Jahren
81 Jahre bis unter 86 Jahren
86 Jahre bis unter 92 Jahren
92 Jahre und mehr

11
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Tabelle 2
Kapitalisierungsfaktoren für Leistungen an
Witwen und Witwer

Alter der Witwe oder des Witwers
zur Zeit der Abfindung

Kapitalisierungsfaktor

unter 25 Jahren
25 Jahre bis unter 27 Jahren
27 Jahre bis unter 28 Jahren
28 Jahre bis unter 29 Jahren
29 Jahre bis unter 30 Jahren
30 Jahre bis unter 31 Jahren
31 Jahre bis unter 32 Jahren
32 Jahre bis unter 33 Jahren
33 Jahre bis unter 34 Jahren
34 Jahre bis unter 36 Jahren
36 Jahre bis unter 38 Jahren
38 Jahre bis unter 43 Jahren
43 Jahre bis unter 45 Jahren
45 Jahre bis unter 52 Jahren
52 Jahre bis unter 55 Jahren
55 Jahre bis unter 58 Jahren
58 Jahre bis unter 61 Jahren
61 Jahre bis unter 63 Jahren
63 Jahre bis unter 65 Jahren
65 Jahre bis unter 68 Jahren
68 Jahre bis unter 70 Jahren
70 Jahre bis unter 73 Jahren
73 Jahre bis unter 75 Jahren
75 Jahre bis unter 78 Jahren
78 Jahre bis unter 82 Jahren
82 Jahre bis unter 86 Jahren
86 Jahre bis unter 92 Jahren
92 Jahre und mehr

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Tabelle 3
Kapitalisierungsfaktoren für Leistungen an
Waisen

Alter der Waise zur Zeit der Ab-
findung

Kapitalisierungsfaktor

unter 1 Jahr
1 Jahr bis unter 2 Jahren

13
13
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Anlage 2
Zu § 29 Abs. 2

Anlage 2
Zu § 29 Abs. 2

2 Jahre bis unter 3 Jahren
3 Jahre bis unter 4 Jahren
4 Jahre bis unter 5 Jahren
5 Jahre bis unter 6 Jahren
6 Jahre bis unter 7 Jahren
7 Jahre bis unter 8 Jahren
8 Jahre bis unter 9 Jahren
9 Jahre bis unter 10 Jahren
10 Jahre bis unter 11 Jahren
11 Jahre bis unter 12 Jahren
12 Jahre bis unter 13 Jahren
13 Jahre bis unter 14 Jahren
14 Jahre bis unter 15 Jahren
15 Jahre bis unter 16 Jahren
16 Jahre bis unter 17 Jahren
17 Jahre und mehr

12
12
11
10
10
9
8
8
7
6
5
5
4
3
2
1

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ab 2012
20 5,51 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47

21 5,64 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60

22 5,77 5,73 5,73 5,73 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72

23 5,90 5,86 5,86 5,86 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85

24 6,03 5,99 5,99 5,99 5,99 5,99 5,98 5,98 5,98 5,98

25 6,17 6,13 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12
26 6,30 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,25 6,25 6,25 6,25

27 6,45 6,40 6,40 6,40 6,40 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39

28 6,59 6,55 6,54 6,54 6,54 6,54 6,53 6,53 6,53 6,53

29 6,74 6,69 6,69 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,67

30 6,88 6,84 6,83 6,83 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82
31 7,04 6,99 6,98 6,98 6,98 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97

32 7,19 7,14 7,14 7,13 7,13 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12

33 7,35 7,30 7,29 7,29 7,28 7,28 7,28 7,27 7,27 7,27

34 7,51 7,46 7,45 7,44 7,44 7,43 7,43 7,43 7,43 7,43

35 7,67 7,62 7,61 7,60 7,60 7,59 7,59 7,59 7,58 7,58

36 7,83 7,78 7,77 7,76 7,76 7,75 7,75 7,75 7,74 7,74
37 8,00 7,94 7,93 7,93 7,92 7,92 7,91 7,91 7,91 7,91

38 8,17 8,11 8,10 8,09 8,09 8,08 8,08 8,07 8,07 8,07

39 8,34 8,28 8,27 8,26 8,25 8,25 8,24 8,24 8,24 8,24

40 8,52 8,46 8,44 8,43 8,43 8,42 8,41 8,41 8,41 8,41

41 8,70 8,63 8,62 8,61 8,60 8,59 8,59 8,58 8,58 8,58

42 8,88 8,81 8,80 8,79 8,78 8,77 8,76 8,76 8,75 8,75
43 9,07 9,00 8,98 8,97 8,96 8,95 8,94 8,94 8,93 8,93

44 9,26 9,19 9,17 9,15 9,14 9,13 9,12 9,12 9,11 9,11

45 9,45 9,38 9,36 9,34 9,33 9,32 9,31 9,30 9,30 9,30

46 9,66 9,58 9,56 9,54 9,52 9,51 9,50 9,49 9,49 9,49

47 9,87 9,78 9,76 9,73 9,72 9,70 9,69 9,69 9,68 9,68

48 10,08 9,99 9,96 9,94 9,92 9,90 9,89 9,88 9,88 9,87
49 10,31 10,21 10,18 10,15 10,12 10,11 10,09 10,08 10,08 10,07

50 10,54 10,44 10,40 10,36 10,33 10,31 10,30 10,29 10,28 10,28

51 10,79 10,68 10,62 10,58 10,55 10,53 10,51 10,50 10,49 10,48

52 11,05 10,92 10,86 10,81 10,77 10,74 10,72 10,71 10,70 10,69

53 11,32 11,18 11,11 11,05 11,00 10,97 10,94 10,92 10,91 10,91

54 11,60 11,45 11,36 11,29 11,24 11,20 11,16 11,14 11,13 11,13
55 12,09 11,73 11,63 11,55 11,48 11,43 11,39 11,37 11,35 11,34

56 12,58 12,22 11,91 11,81 11,73 11,67 11,63 11,59 11,57 11,57

57 13,09 12,73 12,41 12,08 11,99 11,92 11,86 11,83 11,80 11,79

58 13,61 13,25 12,92 12,59 12,26 12,17 12,11 12,06 12,03 12,02

59 14,15 13,79 13,45 13,11 12,78 12,44 12,37 12,31 12,28 12,26
60 14,72 14,37 14,02 13,67 13,32 12,98 12,64 12,58 12,54 12,52

61 15,34 14,97 14,61 14,25 13,90 13,55 13,20 12,85 12,81 12,78

62 15,98 15,60 15,23 14,86 14,50 14,14 13,78 13,42 13,07 13,04

63 16,65 16,27 15,88 15,51 15,13 14,76 14,39 14,03 13,67 13,31

64 16,85 16,46 16,07 15,69 15,31 14,93 14,56 14,19 13,83 13,47

65 17,00 16,61 16,22 15,83 15,45 15,07 14,70 14,33 13,96 13,60

AAAAnnnnllllaaaaggggeeee    2222

u n v e r ä n d e r t
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Artikel 2

u n v e r ä n d e r t

Artikel 3

Änderung des Gesetzes zur Verbesserung
der betrieblichen Altersversorgung

(800-22-1)

Das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Alters-
versorgung vom 19. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3610), zu-
letzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 werden am Ende der Nummer 2 das Wort
„oder“ durch ein Komma, am Ende der Nummer 3 der
Punkt durch das Wort „oder“ ersetzt und folgende Num-
mer 4 angefügt:

„4. der Arbeitnehmer Beiträge aus seinem Arbeitsent-
gelt zur Finanzierung von Leistungen der betriebli-
chen Altersversorgung an einen Pensionsfonds,
eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung
leistet und die Zusage des Arbeitgebers auch die
Leistungen aus diesen Beiträgen umfasst; die Re-
gelungen für Entgeltumwandlung sind hierbei
entsprechend anzuwenden, soweit die zugesag-
ten Leistungen aus diesen Beiträgen im Wege
der Kapitaldeckung finanziert werden.“

2. § 1b wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „in den
Absätzen 1 und 2“ durch die Angabe „in Absatz 1
Satz 1 und 2“ ersetzt.

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Die Nummer 1 wird gestrichen, die bisheri-
gen Nummern 2 bis 4 werden die Nummern 1
bis 3.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Im Fall einer Direktversicherung ist dem
Arbeitnehmer darüber hinaus mit Beginn
der Entgeltumwandlung ein unwiderrufli-
ches Bezugsrecht einzuräumen.“

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 5a wird die Angabe „Absatz 1 oder 4“
durch die Angabe „Absatz 1, 3a oder 4“ ersetzt.

b) In Absatz 5b wird die Angabe „Absätzen 1 bis 4
und 5a“ durch die Angabe „Absätzen 2, 3, 3a
und 5a“ ersetzt.

Artikel 2
Anpassung der Zusatzrenten der

Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung
im Saarland zum 1. Juli 2002

Zum 1. Juli 2002 werden die Zusatzrenten der Hütten-
knappschaftlichen Zusatzversicherung im Saarland um den
Vomhundertsatz angepasst, um den sich der aktuelle
Rentenwert in der gesetzlichen Rentenversicherung zum
1. Juli 2002 verändert. Das Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung gibt den Vomhundertsatz nach Satz 1 im
Bundesanzeiger bekannt.

Artikel 3

Änderung des Gesetzes zur Verbesserung
der betrieblichen Altersversorgung

(800-22-1)

In § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieb-
lichen Altersversorgung vom 19. Dezember 1974 (BGBl. I
S. 3610), das durch … geändert worden ist, wird das Wort
„oder“ am Ende der Nummer 2 durch ein Komma ersetzt,
der Punkt am Ende der Nummer 3 durch das Wort „oder“
ersetzt und folgende Nummer 4 angefügt:

„4. der Arbeitnehmer Beiträge aus seinem Arbeitsentgelt
zur Finanzierung von Leistungen der betrieblichen Al-
tersversorgung an einen Pensionsfonds, eine Pensions-
kasse oder eine Direktversicherung leistet und die Zu-
sage des Arbeitgebers auch die Leistungen aus diesen
Beiträgen umfasst.“
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4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 2 Abs. 1 bis 3“
durch die Angabe „§ 2 Abs. 1 bis 3a“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Un-
terstützungskasse“ die Wörter „oder gemäß § 1b
Abs. 3 von einem Pensionsfonds“ eingefügt.

5. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 werden die Sätze 3 und 4 gestrichen.

b) In Absatz 5 werden der Schlusspunkt durch ein
Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz ange-
fügt:

„dies gilt nicht für ab 1. Januar 2002 gegebene
Zusagen, soweit bei Entgeltumwandlung Beträge
von bis zu 4 vom Hundert der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der Rentenversicherung der
Arbeiter und Angestellten für eine betriebliche
Altersversorgung verwendet werden.“

6. § 16 Abs. 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Eine Verpflichtung zur Anpassung besteht
nicht für monatliche Raten im Rahmen eines Aus-
zahlungsplans sowie für Renten ab Vollendung des
85. Lebensjahres im Anschluss an einen Auszah-
lungsplan.“

7. Nach § 30d wird folgender § 30e eingefügt:

„§ 30e

(1) § 1 Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz gilt für Zusa-
gen, die nach dem 31. Dezember 2002 erteilt werden.

(2) § 1 Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz findet auf Pen-
sionskassen, deren Leistungen der betrieblichen Al-
tersversorgung durch Beiträge der Arbeitnehmer
und Arbeitgeber gemeinsam finanziert und die als
beitragsorientierte Leistungszusage oder als Leis-
tungszusage durchgeführt werden, mit der Maßgabe
Anwendung, dass dem ausgeschiedenen Arbeitneh-
mer das Recht zur Fortführung mit eigenen Beiträ-
gen nicht eingeräumt werden und eine Überschuss-
verwendung gemäß § 1b Abs. 5 Nr. 2 nicht erfolgen
muss. Für die Anpassung laufender Leistungen gel-
ten die Regelungen nach § 16 Abs. 1 bis 4. Die Rege-
lung in Absatz 1 bleibt unberührt.“

Artikel 3a

Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes
(7631-1)

Das Versicherungsaufsichtsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I
S. 2), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. § 112 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Ein Pensionsfonds ist eine rechtsfähige
Versorgungseinrichtung, die
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Artikel 4

Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch
(860-1)

Das Erste Buch Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil –
(Artikel I des Gesetzes vom 11. Dezember 1975, BGBl. I
S. 3015), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 69
folgende Angabe angefügt:

„§ 70 Überleitungsvorschrift zum Verjährungsrecht“.

2. In § 22 Abs. 2 werden die Wörter „Ausführungsbehör-
den des Bundes“ durch die Wörter „Unfallkasse des
Bundes“ ersetzt.

1. im Wege des Kapitaldeckungsverfahrens Leis-
tungen der betrieblichen Altersversorgung für
einen oder mehrere Arbeitgeber zugunsten von
Arbeitnehmern erbringt,

2. die Höhe der Leistungen oder die Höhe der für
diese Leistungen zu entrichtenden künftigen
Beiträge nicht für alle vorgesehenen Leistungs-
fälle durch versicherungsförmige Garantien
zusagen darf,

3. den Arbeitnehmern einen eigenen Anspruch
auf Leistung gegen den Pensionsfonds ein-
räumt und

4. verpflichtet ist, die Leistung als lebenslange Al-
tersrente oder in Form eines Auszahlungsplans
mit unmittelbar anschließender Restverren-
tung gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Alters-
vorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zu er-
bringen.

Pensionspläne sind die im Rahmen des Geschäfts-
planes ausgestalteten Bedingungen zur planmäßi-
gen Leistungserbringung im Versorgungsfall.
Pensionspläne sind

1. beitragsbezogen, wenn mit ihnen eine Zusage
des Arbeitgebers gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 des
Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung durchgeführt wird,

2. leistungsbezogen, wenn mit ihnen eine Zusage
des Arbeitgebers gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 oder
Absatz 2 Nr. 1 des Gesetzes zur Verbesserung
der betrieblichen Altersversorgung durchge-
führt wird.“

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Als Arbeitnehmer im Sinne dieser Vor-
schrift gelten auch ehemalige Arbeitnehmer sowie
die unter § 17 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Ver-
besserung der betrieblichen Altersversorgung fal-
lenden Personen.“

2. In § 113 Abs. 3 wird die Angabe „§ 21 Abs. 2,“ gestri-
chen.

Artikel 4

u n v e r ä n d e r t
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3. § 45 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Für die Hemmung, die Ablaufhemmung, den
Neubeginn und die Wirkung der Verjährung gelten
die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs sinn-
gemäß.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die Verjährung wird auch durch schriftlichen

Antrag auf die Sozialleistung oder durch Erhebung
eines Widerspruchs gehemmt. Die Hemmung endet
sechs Monate nach Bekanntgabe der Entscheidung
über den Antrag oder den Widerspruch.“

4. Nach § 69 wird folgender § 70 angefügt:
„§ 70

Überleitungsvorschrift zum Verjährungsrecht
Artikel 229 § 6 Abs. 1 und 2 des Einführungsgesetzes

zum Bürgerlichen Gesetzbuche gilt entsprechend bei der
Anwendung des § 45 Abs. 2 und 3 in der seit dem
1. Januar 2002 geltenden Fassung.“

Artikel 5
Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

(860-4-1)
Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vor-

schriften für die Sozialversicherung – (Artikel I des Geset-
zes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845), zuletzt ge-
ändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 115
folgende Angabe angefügt:
„§ 116 Überleitungsvorschrift zum Verjährungsrecht“.

2. § 25 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Für die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neube-
ginn und die Wirkung der Verjährung gelten die Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß.“

3. § 27 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Für die Hemmung, die Ablaufhemmung, den

Neubeginn und die Wirkung der Verjährung gelten die
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß.
Die Verjährung wird auch durch schriftlichen Antrag
auf die Erstattung oder durch Erhebung eines Wider-
spruchs gehemmt. Die Hemmung endet sechs Monate
nach Bekanntgabe der Entscheidung über den Antrag
oder den Widerspruch.“

4. § 29 Abs. 4 wird aufgehoben.
5. § 31 Abs. 5 wird aufgehoben.
6. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 2a werden folgende Sätze angefügt:
„Der Geschäftsführer und sein Stellvertreter werden
bei der Unfallkasse des Bundes vom Bundesminis-
terium für Arbeit und Sozialordnung bestellt; die
Bestellung bedarf der Zustimmung des Vorstandes.

Artikel 5
Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

(860-4-1)
Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vor-

schriften für die Sozialversicherung – (Artikel I des Geset-
zes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845), zuletzt ge-
ändert durch …, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 115

folgende Angabe angefügt:
„§ 115a Überleitungsvorschrift zum Verjährungsrecht“.

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

4. u n v e r ä n d e r t
5. u n v e r ä n d e r t
6. u n v e r ä n d e r t
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Vor der Bestellung des Geschäftsführers der Unfall-
kasse des Bundes ist der Beirat bei der Künstler-
sozialkasse zu hören.“

b) In Absatz 3 werden die Wörter „den Ausführungs-
behörden des Bundes und“ gestrichen.

7. § 44 Abs. 2a wird wie folgt geändert:
a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Bei der Unfallkasse des Bundes gehören den
Selbstverwaltungsorganen Arbeitgebervertreter mit
der gleichen Stimmenzahl wie die Vertreter der Ver-
sicherten an.“

b) In Satz 3 wird am Ende der Punkt durch ein Komma
ersetzt und folgende Nummer 6 angefügt:
„6. bei der Unfallkasse des Bundes vom Bundesmi-

nisterium für Arbeit und Sozialordnung auf
Vorschlag des Bundesministeriums des Innern,
des Bundesministeriums der Finanzen, des
Bundesministeriums der Verteidigung, des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen, des Bundesministeriums für
Arbeit und Sozialordnung und der Bundesan-
stalt für Arbeit.“

8. § 70 Abs. 2a wird wie folgt gefasst:
„(2a) Der Haushaltsplan der Eisenbahn-Unfallkasse

bedarf der Genehmigung des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, der Haushaltsplan
der Unfallkasse Post und Telekom der Genehmigung
des Bundesministeriums der Finanzen; der Haushalts-
plan soll so rechtzeitig festgestellt werden, dass er spä-
testens am 1. Dezember vor Beginn des Kalenderjah-
res, für das er gelten soll, der genehmigenden Stelle
vorgelegt werden kann. Der Haushaltsplan der Unfall-
kasse des Bundes bedarf der Genehmigung des Bundes-
versicherungsamtes im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Arbeit und Sozialordnung und dem
Bundesministerium der Finanzen; der Haushaltsplan
soll so rechtzeitig festgestellt werden, dass er spätestens
am 1. September vor Beginn des Kalenderjahres, für
das er gelten soll, der genehmigenden Stelle vorgelegt
werden kann. Die genehmigende Stelle kann die Ge-
nehmigung auch für einzelne Ansätze versagen, wenn
der Haushaltsplan gegen Gesetz oder sonstiges für den
Versicherungsträger maßgebendes Recht verstößt oder
die Leistungsfähigkeit des Versicherungsträgers zur Er-
füllung seiner Verpflichtungen gefährdet oder wenn die
Bewertungs- oder Bewirtschaftungsmaßstäbe des Bun-
des nicht beachtet sind.“

9. In § 71d Satz 4 werden die Wörter „innerhalb von sechs
Wochen nach Vorlage“ gestrichen.

10. In § 73 Abs. 2 wird nach Satz 3 folgender Satz einge-
fügt:
„Bei der Unfallkasse des Bundes ist die Genehmigung
des Bundesversicherungsamtes erforderlich, die im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung und dem Bundesministerium der Fi-
nanzen erfolgt.“

7. u n v e r ä n d e r t

8. u n v e r ä n d e r t

9. u n v e r ä n d e r t

10. u n v e r ä n d e r t
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11. Dem § 93 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
„Für die Aufnahme und Übermittlung von Anträgen
auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung im automatisierten Verfahren ist das Versiche-
rungsamt ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk
der Versicherte seine alleinige Wohnung oder seine
Hauptwohnung hat.“

12. Nach § 115 wird folgender § 116 angefügt:

„§ 116
Überleitungsvorschrift zum Verjährungsrecht

Artikel 229 § 6 Abs. 1 und 2 des Einführungsgeset-
zes zum Bürgerlichen Gesetzbuche gilt entsprechend
bei der Anwendung des § 25 Abs. 2 Satz 1 und des § 27
Abs. 3 in der seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fas-
sung.“

Artikel 6
Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

(860-5)

Dem § 255 Abs. 3a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
– Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Geset-
zes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477), das zuletzt
durch … geändert worden ist, werden folgende Sätze ange-
fügt:

„Sie sind an die Krankenkassen zu zahlen, sobald sie von
diesen nach Absatz 3 Satz 2 verrechnet werden können. So-
weit Beiträge nicht verrechnet werden können, sind sie am
fünften Arbeitstag nach Zugang der Anforderung der Kran-
kenkasse zu zahlen; frühester Zugang einer Anforderung ist
der Erste des Monats, für den die Rente gezahlt wird.“

Artikel 7
Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

(860-6)

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Ren-
tenversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom

11. entfällt

12. Nach § 115 wird folgender § 115a angefügt:

„§ 115a
Überleitungsvorschrift zum Verjährungsrecht

u n v e r ä n d e r t

Artikel 6
Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

(860-5)

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche
Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom
20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477), zuletzt geändert
durch …, wird wie folgt geändert:
1. § 251 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird die Angabe „§ 16 Abs. 2 Satz 4“
durch die Angabe „§ 16 Abs. 2 Satz 5“ ersetzt.

b) In Satz 3 wird die Angabe „§ 16 Abs. 2 Satz 5“
durch die Angabe „§ 16 Abs. 2 Satz 6“ ersetzt.

2. Dem § 255 Abs. 3a werden folgende Sätze angefügt:

„Sie sind an die Krankenkassen zu zahlen, sobald sie
von diesen nach Absatz 3 Satz 2 verrechnet werden kön-
nen. Soweit Beiträge nicht verrechnet werden können,
sind sie am fünften Arbeitstag nach Zugang der Anfor-
derung der Krankenkasse zu zahlen; frühester Zugang
einer Anforderung ist der Erste des Monats, für den die
Rente gezahlt wird.“

3. § 257 Abs. 2a Satz 1 Nr. 5 wird wie folgt gefasst:
„5. die Krankenversicherung nicht zusammen mit

anderen Versicherungssparten betreibt, wenn
das Versicherungsunternehmen seinen Sitz im
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat.“

Artikel 7
Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

(860-6)

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Ren-
tenversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom
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19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754), zuletzt geändert
durch …, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 124 wird die Überschrift wie
folgt gefasst:

„DRITTES KAPITEL
Organisation, Datenschutz

und Datensicherheit“.
b) Nach der Angabe zu § 146 wird die Überschrift wie

folgt gefasst:
„ZWEITER ABSCHNITT

Datenschutz und Datensicherheit“.
c) Nach der Angabe zu § 151 wird folgende Angabe

eingefügt:
„§ 151a Antragstellung im automatisierten Verfah-

ren beim Versicherungsamt“.
d) Die Angabe zu § 198 wird wie folgt gefasst:

„§ 198 Neubeginn und Hemmung von Fristen“.

2. In § 93 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b werden die Wörter
„aufgrund einer entschädigungspflichtigen Silikose oder
Siliko-Tuberkulose“ durch die Wörter „aufgrund einer
entschädigungspflichtigen Berufskrankheit nach den
Nummern 4101, 4102 oder 4111 der Anlage zur Berufs-
krankheiten-Verordnung vom 31. Oktober 1997“ ersetzt.

3. Dem § 106a Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
„Satz 1 gilt auch für Rentenbezieher, die das Beitritts-
recht nach § 26a des Elften Buches ausgeübt haben.“

4. In § 118 Abs. 4 werden die Sätze 1 und 2 durch folgende
Sätze ersetzt:
„Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem Tod des
Berechtigten zu Unrecht erbracht worden sind, sind so-
wohl die Personen, die die Geldleistungen unmittelbar in

19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754), zuletzt geändert
durch …, wird wie folgt geändert:
1. u n v e r ä n d e r t

1a. § 34 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 2 werden nach dem Wort „Tätigkeit“

die Wörter „oder vergleichbares Einkommen“
eingefügt.

b) Die Sätze 3 und 4 werden durch folgenden
Satz ersetzt:
„Die in Satz 2 genannten Einkünfte werden zu-
sammengerechnet.“

2. u n v e r ä n d e r t

2a. § 96a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „Tätig-
keit“ die Wörter „oder vergleichbares Ein-
kommen“ eingefügt.

bb) Die Sätze 3 und 4 werden durch folgenden
Satz ersetzt:
„Die in Satz 2 genannten Einkünfte werden
zusammengerechnet.“

b) In Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe „Satz 4“
durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt.

3. u n v e r ä n d e r t

4. u n v e r ä n d e r t
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Empfang genommen haben oder an die der entspre-
chende Betrag durch Dauerauftrag, Lastschrifteinzug
oder sonstiges bankübliches Zahlungsgeschäft auf ein
Konto weitergeleitet wurde (Empfänger), als auch die
Personen, die als Verfügungsberechtigte über den ent-
sprechenden Betrag ein bankübliches Zahlungsgeschäft
zu Lasten des Kontos vorgenommen oder zugelassen ha-
ben (Verfügende), dem Träger der Rentenversicherung
zur Erstattung des entsprechenden Betrages verpflichtet.
Der Träger der Rentenversicherung hat Erstattungsan-
sprüche durch Verwaltungsakt geltend zu machen. Er-
stattungsansprüche verjähren in vier Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem der erstattungsberechtigte
Träger der Rentenversicherung Kenntnis von der Über-
zahlung und von dem Erstattungspflichtigen erlangt hat.
Ein Geldinstitut, das eine Rücküberweisung mit dem
Hinweis abgelehnt hat, dass über den entsprechenden
Betrag bereits anderweitig verfügt wurde, hat der über-
weisenden Stelle oder dem Träger der Rentenversiche-
rung auf Verlangen Name und Anschrift des Empfängers
oder Verfügenden und etwaiger neuer Kontoinhaber zu
benennen.“

5. Nach § 124 wird die Kapitelüberschrift wie folgt gefasst:

„DRITTES KAPITEL
Organisation, Datenschutz und Datensicherheit“.

6. Nach § 146 wird die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„ZWEITER ABSCHNITT
Datenschutz und Datensicherheit“.

7.

In § 148 Abs. 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „Bun-
desanstalt für Arbeit“ das Wort „und“ durch ein Komma
ersetzt und nach den Wörtern „betraut ist,“ die Wörter
„und den Versicherungsämtern und Gemeindebehörden,
soweit sie mit der Aufnahme von Anträgen auf Leistun-
gen aus der gesetzlichen Rentenversicherung betraut
sind,“ eingefügt.

8.

In § 150 Abs. 4 Satz 2 wird nach den Wörtern „Deutsche
Post AG“ die Angabe „, für die Versicherungsämter und
Gemeindebehörden“ eingefügt.

5. u n v e r ä n d e r t

6. u n v e r ä n d e r t

7. § 148 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Der Rentenversicherungsträger darf die Versi-
cherungsnummer, den Familiennamen, den Ge-
burtsnamen, die Vornamen, den Geburtsort und
die Anschrift, die ihm die zentrale Stelle im Rah-
men der Datenanforderung nach § 91 Abs. 1
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes übermittelt,
zur Aktualisierung der im Versicherungskonto ge-
speicherten Namens- und Anschriftendaten verar-
beiten und nutzen.“

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „Bun-
desanstalt für Arbeit“ das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt und nach den Wörtern „betraut ist,“
die Wörter „und den Versicherungsämtern und Ge-
meindebehörden, soweit sie mit der Aufnahme von
Anträgen auf Leistungen aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung betraut sind,“ eingefügt.“

8. § 150 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „genannten
Stellen“ die Wörter „ , der Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte, soweit sie als zentrale
Stelle Aufgaben nach dem Einkommensteuerge-
setz durchführt,“ eingefügt.

b) In Satz 2 werden nach den Wörtern „Deutsche Post
AG“ die Wörter „,für die Versicherungsämter und
Gemeindebehörden“ eingefügt.
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9. Nach § 151 wird folgender § 151a eingefügt:

„§ 151a
Antragstellung im automatisierten Verfahren

beim Versicherungsamt

(1) Für die Aufnahme von Leistungsanträgen bei
dem Versicherungsamt oder der Gemeindebehörde und
die Übermittlung der Anträge an den Träger der Ren-
tenversicherung kann ein automatisiertes Verfahren ein-
gerichtet werden, das es dem Versicherungsamt oder
der Gemeindebehörde ermöglicht, die für das automati-
sierte Verfahren erforderlichen Daten der Versicherten,
die ihre alleinige Wohnung oder ihre Hauptwohnung
im Bezirk des Versicherungsamtes oder in der Ge-
meinde haben, aus der Stammsatzdatei der Datenstelle
der Rentenversicherung (§ 150 Abs. 2) und dem Versi-
cherungskonto (§ 149 Abs. 1) abzurufen.

(2) Aus der Stammsatzdatei dürfen nur die in § 150
Abs. 2 Nr. 1 bis 4 genannten Daten übermittelt werden.
Aus dem Versicherungskonto dürfen nur folgende Da-
ten übermittelt werden:

1. Datum des letzten Zuzugs aus dem Ausland unter
Angabe des Staates,

2. Datum der letzten Kontoklärung,

3. Anschrift.

(3) Die Träger der Rentenversicherung und der Ver-
band Deutscher Rentenversicherungsträger erstellen im
Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik ein Sicherheitskonzept für die Ein-
richtung des automatisierten Verfahrens, das insbeson-
dere die nach § 78a des Zehnten Buches erforderlichen
technischen und organisatorischen Maßnahmen enthal-
ten muss. Einrichtung und Änderungen des Verfahrens
bedürfen im Einzelfall der vorherigen Zustimmung der
jeweiligen Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde
kann eine Ausnahme von dem Zustimmungserfordernis
zulassen, wenn die Prüfung bereits von einer anderen
Aufsichtsbehörde durchgeführt worden ist. Das Sicher-
heitskonzept ist im Falle sicherheitserheblicher Ände-
rungen, spätestens jedoch alle drei Jahre im Einverneh-
men mit dem Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik zu aktualisieren und der Aufsichts-
behörde vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde kann die
Fortführung des Verfahrens untersagen, wenn das
Sicherheitskonzept nicht mehr dem Stand der Technik
entspricht.“

10. § 198 wird wie folgt gefasst:

„§ 198
Neubeginn und Hemmung von Fristen

Die Frist des § 197 Abs. 2 wird durch ein Beitrags-
verfahren oder ein Verfahren über einen Rentenan-
spruch unterbrochen; die Frist beginnt erneut nach Ab-
schluss des Verfahrens. Diese Tatsachen hemmen auch
die Verjährung des Anspruchs auf Zahlung von Beiträ-
gen (§ 25 Abs. 1 Viertes Buch) und des Anspruchs auf
Erstattung von zu Unrecht gezahlten Beiträgen (§ 27

9. Nach § 151 wird folgender § 151a eingefügt:

„§ 151a
Antragstellung im automatisierten Verfahren

beim Versicherungsamt

(1) Für die Aufnahme von Leistungsanträgen bei
dem Versicherungsamt oder der Gemeindebehörde und
die Übermittlung der Anträge an den Träger der Ren-
tenversicherung kann ein automatisiertes Verfahren ein-
gerichtet werden, das es dem Versicherungsamt oder
der Gemeindebehörde ermöglicht, die für das automati-
sierte Verfahren erforderlichen Daten der Versicherten,
die ihre alleinige Wohnung, ihre Hauptwohnung, ihren
Beschäftigungsort oder ihre Tätigkeit im Bezirk des
Versicherungsamtes oder in der Gemeinde haben, aus
der Stammsatzdatei der Datenstelle der Rentenversi-
cherung (§ 150 Abs. 2) und dem Versicherungskonto
(§ 149 Abs. 1) abzurufen.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Die Träger der Rentenversicherung und der Ver-
band Deutscher Rentenversicherungsträger erstellen im
Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik ein Sicherheitskonzept für die Ein-
richtung des automatisierten Verfahrens, das insbeson-
dere die nach § 78a des Zehnten Buches erforderlichen
technischen und organisatorischen Maßnahmen enthal-
ten muss. Einrichtung und Änderungen des Verfahrens
bedürfen der vorherigen Zustimmung der jeweiligen
Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann eine
Ausnahme von dem Zustimmungserfordernis zulassen,
wenn die Prüfung bereits von einer anderen Aufsichts-
behörde durchgeführt worden ist. Das Sicherheitskon-
zept ist im Falle sicherheitserheblicher Änderungen,
spätestens jedoch alle drei Jahre im Einvernehmen mit
dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik zu aktualisieren und der Aufsichtsbehörde vorzule-
gen. Die Aufsichtsbehörde kann die Fortführung des
Verfahrens untersagen, wenn das Sicherheitskonzept
nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.“

10. u n v e r ä n d e r t
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Abs. 2 Viertes Buch), die Hemmung endet sechs Mo-
nate nach Abschluss eines der in Satz 1 genannten Ver-
fahren.“

11. § 210 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.

12. Dem § 286d wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Für die Verjährung von Ansprüchen, die am
31. Dezember 2001 bestanden haben, gilt Artikel 229
§ 6 Abs. 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche entsprechend.“

Artikel 8

Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
(860-7)

Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfall-
versicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996,
BGBl. I S. 1254), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt
geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 115 wird wie folgt gefasst:

„§ 115 Prävention bei der Unfallkasse des Bundes“.

b) Die Angabe zu § 125 wird wie folgt gefasst:

„§ 125 Zuständigkeit der Unfallkasse des Bundes“.

c) Nach der Angabe zu § 149 wird folgende Angabe
eingefügt:

„§ 149a Dienstrechtliche Vorschriften für die Unfall-
kasse des Bundes“.

d) Die Angabe zu § 186 wird wie folgt gefasst:

„§ 186 Aufwendungen der Unfallkasse des Bun-
des“.

e) Nach der Angabe zu § 218a wird folgende Angabe
eingefügt:

„§ 218b Errichtung einer Unfallkasse des Bundes“.

11. u n v e r ä n d e r t

12. u n v e r ä n d e r t

13. Dem § 302 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Bestand am 31. Dezember 2002 Anspruch
auf eine Altersrente und dem Arbeitsentgelt oder
Arbeitseinkommen aus einer Beschäftigung oder
selbständigen Tätigkeit vergleichbares Einkommen
mit Ausnahme von Vorruhestandsgeld, gilt für diese
Rente dieses vergleichbare Einkommen nicht als
Hinzuverdienst.“

14. Dem § 313 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Bestand am 31. Dezember 2002 Anspruch
auf eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit und dem Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkom-
men aus einer Beschäftigung oder selbständigen Tä-
tigkeit vergleichbares Einkommen mit Ausnahme
von Vorruhestandsgeld, gilt für diese Rente dieses
vergleichbare Einkommen bis zum 31. Dezember
2007 nicht als Hinzuverdienst.“

Artikel 8

Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
(860-7)

Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfall-
versicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996,
BGBl. I S. 1254), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt
geändert:

1. u n v e r ä n d e r t
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2. In § 47 Abs. 5 werden nach den Wörtern „Tätigkeit als
Unternehmer“ die Wörter „, mitarbeitende Ehegatten
oder Lebenspartner“ eingefügt.

3. In § 96 Abs. 4 werden die Sätze 1 und 2 durch folgende
Sätze ersetzt:

„Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem Tod des
Berechtigten zu Unrecht erbracht worden sind, sind so-
wohl die Personen, die die Geldleistungen unmittelbar in
Empfang genommen haben oder an die der entspre-
chende Betrag durch Dauerauftrag, Lastschrifteinzug
oder sonstiges bankübliches Zahlungsgeschäft auf ein
Konto weitergeleitet wurde (Empfänger), als auch die
Personen, die als Verfügungsberechtigte über den ent-
sprechenden Betrag ein bankübliches Zahlungsgeschäft
zu Lasten des Kontos vorgenommen oder zugelassen ha-
ben (Verfügende), dem Träger der Unfallversicherung
zur Erstattung des entsprechenden Betrages verpflichtet.
Der Träger der Unfallversicherung hat Erstattungsan-
sprüche durch Verwaltungsakt geltend zu machen. Er-
stattungsansprüche verjähren in vier Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem der erstattungsberechtigte
Träger der Unfallversicherung Kenntnis von der Über-
zahlung und von dem Erstattungspflichtigen erlangt hat.
Ein Geldinstitut, das eine Rücküberweisung mit dem
Hinweis abgelehnt hat, dass über den entsprechenden
Betrag bereits anderweitig verfügt wurde, hat der über-
weisenden Stelle oder dem Träger der Unfallversiche-
rung auf Verlangen Name und Anschrift des Empfängers
oder Verfügenden und etwaiger neuer Kontoinhaber zu
benennen.“

4. In § 113 werden die Wörter „gilt § 852 Abs. 1 und 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs“ durch die Wörter „gelten die
§§ 195, 199 Abs.1 und 2 und § 203 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs“ ersetzt und folgender Satz wird angefügt:

„Artikel 229 § 6 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche gilt entsprechend.“

5. § 114 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. die Unfallkasse des Bundes,“.

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Für die Unfallkasse des Bundes gilt Absatz 2
mit der Maßgabe, dass bei der Genehmigung folgen-
der Satzungen das Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung und dem
Bundesministerium der Finanzen erforderlich ist:

1. Satzungen über den Versicherungsschutz für Per-
sonen, die sich auf der Unternehmensstätte auf-
halten (§ 3 Abs. 1 Nr. 2),

2. Satzungen über die Obergrenze des Jahresarbeits-
verdienstes (§ 85 Abs. 2),

3. Satzungen über Mehrleistungen (§ 94) und

4. Satzungen über die Aufwendungen der Unfall-
kasse (§ 186).“

6. § 115 wird wie folgt gefasst:

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

4. u n v e r ä n d e r t

5. u n v e r ä n d e r t

6. u n v e r ä n d e r t
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„§ 115
Prävention bei der Unfallkasse des Bundes

(1) § 15 Abs. 1 bis 4 über den Erlass von Unfallver-
hütungsvorschriften gilt nicht für die Unfallkasse des
Bundes. Das Bundesministerium des Innern erlässt für
Unternehmen, für die die Unfallkasse des Bundes zu-
ständig ist, mit Ausnahme der in Absatz 2 genannten
Unternehmen, im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung nach Anhörung
der Vertreterversammlung der Unfallkasse des Bundes
durch allgemeine Verwaltungsvorschriften Regelungen
über Maßnahmen im Sinne des § 15 Abs. 1; die Vertre-
terversammlung kann Vorschläge für diese Vorschriften
machen. Die Unfallverhütungsvorschriften der Unfall-
versicherungsträger sollen dabei berücksichtigt werden.
Betrifft eine allgemeine Verwaltungsvorschrift nach
Satz 2 nur die Zuständigkeitsbereiche des Bundesmi-
nisteriums der Verteidigung, des Bundesministeriums
der Finanzen oder des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen, kann jedes dieser Ministe-
rien für seinen Geschäftsbereich eine allgemeine Ver-
waltungsvorschrift erlassen; die Verwaltungsvorschrift
bedarf in diesen Fällen des Einvernehmens mit den
Bundesministerien des Innern sowie für Arbeit und So-
zialordnung.

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermäch-
tigt, für die Unternehmen, für die die Unfallkasse des
Bundes nach § 125 Abs. 1 Nr. 2 bis 7 und § 125 Abs. 3
zuständig ist, im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium für Arbeit und Sozialordnung nach Anhörung
der Vertreterversammlung der Unfallkasse des Bundes
Rechtsverordnungen ohne Zustimmung des Bundesra-
tes über Maßnahmen im Sinne des § 15 Abs. 1 zu erlas-
sen; die Vertreterversammlung kann Vorschläge für
diese Vorschriften machen. Die Unfallverhütungsvor-
schriften der Unfallversicherungsträger sollen dabei be-
rücksichtigt werden. Betrifft eine Rechtsverordnung
nach Satz 1 nur die Zuständigkeitsbereiche des Bundes-
ministeriums der Verteidigung, des Bundesministeri-
ums der Finanzen oder des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, ist jedes dieser
Ministerien für seinen Geschäftsbereich zum Erlass ei-
ner Rechtsverordnung ermächtigt; die Rechtsverord-
nung bedarf in diesen Fällen des Einvernehmens mit
den Bundesministerien des Innern sowie für Arbeit und
Sozialordnung.

(3) Die Aufgaben der Prävention mit Ausnahme des
Erlasses von Unfallverhütungsvorschriften in den Un-
ternehmen, für die die Unfallkasse des Bundes zustän-
dig ist, nimmt die Zentralstelle für Arbeitsschutz beim
Bundesministerium des Innern wahr. Im Auftrag der
Zentralstelle handelt, soweit nichts anderes bestimmt
ist, die Unfallkasse des Bundes, die insoweit der Auf-
sicht des Bundesministeriums des Innern unterliegt.
Die Sorge für die Beachtung der Vorschriften nach
Absatz 1 und 2 gehört auch zu den Aufgaben des Vor-
stands. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 werden die
Aufgaben in den Geschäftsbereichen des Bundesminis-
teriums der Verteidigung und des Auswärtigen Amtes
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hinsichtlich seiner Auslandsvertretungen von dem je-
weiligen Bundesministerium oder der von ihm be-
stimmten Stelle wahrgenommen. Die genannten Bun-
desministerien stellen sicher, dass die für die
Überwachung und Beratung der Unternehmen einge-
setzten Aufsichtspersonen eine für diese Tätigkeit aus-
reichende Befähigung besitzen.“

7. § 125 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Zuständigkeit der Unfallkasse des Bundes“.
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „Der Bund“ werden durch die Wör-
ter „Die Unfallkasse des Bundes“ ersetzt.

bb) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
„für die Unternehmen des Bundes,“.

cc) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„für die Betriebskrankenkassen der Dienstbe-
triebe des Bundes,“.

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „in seine Zu-
ständigkeit“ durch die Wörter „in die Zuständigkeit
der Unfallkasse des Bundes“ ersetzt.

8. In § 137 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „vom Bund“
durch die Wörter „von der Unfallkasse des Bundes“ er-
setzt.

9. Nach § 149 wird folgender § 149a eingefügt:
„§ 149a

Dienstrechtliche Vorschriften für
die Unfallkasse des Bundes

(1) Die Unfallkasse des Bundes besitzt Dienstherrn-
fähigkeit im Sinne des § 121 des Beamtenrechtsrah-
mengesetzes. Die Beamten sind mittelbare Bundesbe-
amte. Für die Angestellten und Arbeiter gelten die
Bestimmungen für Arbeitnehmer des Bundes.

6a. Dem § 116 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
„§ 119 Abs. 4 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend.“

6b. § 117 Abs. 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst:
„§ 118 Abs. 1 Satz 3, 5 und 6 gilt entsprechend.“

6c. § 118 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 3 werden nach dem Wort „Dritten“ die

Wörter „und eine Vereinbarung über die Ge-
fahrtarif- und Beitragsgestaltung“ eingefügt.

b) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:
„Diese Vereinbarung kann für eine Übergangs-
zeit von höchstens zwölf Jahren unterschiedli-
che Berechnungsgrundlagen für die Beiträge
oder unterschiedliche Beiträge und getrennte
Umlagen für die bisherigen Zuständigkeitsbe-
reiche der vereinigten Berufsgenossenschaften
vorsehen.“

c) In dem bisherigen Satz 4 wird das Wort „Ver-
einbarung“ durch das Wort „Vereinbarungen“
ersetzt.

7. u n v e r ä n d e r t

8. u n v e r ä n d e r t

9. u n v e r ä n d e r t
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(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung ernennt und entlässt auf Vorschlag des Vor-
standes der Unfallkasse die Beamten. Es kann seine Be-
fugnis auf den Vorstand übertragen mit dem Recht,
diese Befugnis ganz oder teilweise auf den Geschäfts-
führer weiter zu übertragen.

(3) Oberste Dienstbehörde für den Geschäftsführer
und seinen Stellvertreter ist das Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung, für die übrigen Beamten der
Vorstand der Unfallkasse, der seine Befugnisse ganz
oder teilweise auf den Geschäftsführer übertragen
kann.“

10. § 186 wird wie folgt gefasst:
„§ 186

Aufwendungen der Unfallkasse des Bundes
(1) Von den Vorschriften des Ersten Abschnitts fin-

den auf die Unfallkasse des Bundes die §§ 150, 152,
155, 164 bis 166, 168 und 171 Anwendung, soweit
nicht in den folgenden Absätzen Abweichendes gere-
gelt ist. Das Nähere bestimmt die Satzung.

(2) Die Aufwendungen für Unternehmen nach § 125
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 werden auf die beteiligten Un-
ternehmer umgelegt. § 185 Abs. 5 gilt entsprechend.

(3) Die Aufwendungen für die Versicherung nach
§ 125 Abs. 1 Nr. 2 erstattet die Bundesanstalt für Ar-
beit, die Aufwendungen für die Versicherung nach
§ 125 Abs. 1 Nr. 5 das Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung. Die Aufwendungen für Versicherte
der alliierten Streitkräfte erstatten diese nach dem
NATO-Truppenstatut und den Zusatzabkommen je-
weils für ihren Bereich. Die Aufwendungen der Unfall-
kasse des Bundes für die Versicherung nach § 125
Abs. 1 Nr. 1, 4, 6 und 7 und die übrigen Aufwendungen
der Unfallkasse des Bundes werden vom Bundesminis-
terium für Arbeit und Sozialordnung und vom Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen ge-
tragen.

(4) Die Bundesanstalt für Arbeit entrichtet viertel-
jährlich im Voraus die Abschläge auf die zu erwarten-
den Aufwendungen. Die Unfallkasse des Bundes hat
der Bundesanstalt für Arbeit die für die Erstattung er-
forderlichen Angaben zu machen und auf Verlangen
Auskunft zu erteilen. Das Nähere über die Durchfüh-
rung der Erstattung regeln die Bundesanstalt für Arbeit
und die Unfallkasse des Bundes durch Vereinbarung;
bei den Verwaltungskosten kann auch eine pauscha-
lierte Erstattung vorgesehen werden.“

11. § 193 Abs. 6 wird aufgehoben.
12. In § 215 Abs. 3 werden die Wörter „des Bundes als Un-

fallversicherungsträger“ durch die Wörter „der Unfall-
kasse des Bundes“ ersetzt.

13. Nach § 218a wird folgender § 218b eingefügt:
„§ 218b

Errichtung einer Unfallkasse des Bundes
(1) Als Unfallversicherungsträger für die in § 125

genannten Unternehmen und Versicherten wird mit

10. u n v e r ä n d e r t

11. u n v e r ä n d e r t
12. u n v e r ä n d e r t

13. u n v e r ä n d e r t



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 37 – Drucksache 14/9442

E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  11 .  A u s s c h u s s e s

Wirkung vom 1. Januar 2003 die Unfallkasse des Bun-
des errichtet. Sie hat ihren Sitz in Wilhelmshaven und
eine Verwaltungsstelle in Münster. Die Bundesausfüh-
rungsbehörde für Unfallversicherung und die Ausfüh-
rungsbehörde für Unfallversicherung des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen werden
in die Unfallkasse des Bundes überführt.

(2) Die Rechte und Pflichten des Bundes als Unfall-
versicherungsträger gehen, soweit nichts Abweichen-
des bestimmt ist, auf die Unfallkasse des Bundes über.
Bis zu den nächsten allgemeinen Wahlen in der Sozial-
versicherung richtet sich die Zahl der Mitglieder der
Selbstverwaltungsorgane der Unfallkasse des Bundes
nach der Summe der Zahl der Mitglieder, die für die
beiden Ausführungsbehörden bestimmt worden ist. Die
Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane der Ausfüh-
rungsbehörden und ihre Stellvertreter werden Mitglie-
der und Stellvertreter der Selbstverwaltungsorgane der
Unfallkasse des Bundes. Der Geschäftsführer und der
stellvertretende Geschäftsführer der Bundesausfüh-
rungsbehörde für Unfallversicherung werden Ge-
schäftsführer und stellvertretender Geschäftsführer der
Unfallkasse des Bundes.

(3) Abweichend von § 70 Abs. 1 des Vierten Buches
wird der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2003 vom
Direktor der Bundesausführungsbehörde für Unfallver-
sicherung nach Anhörung der Vertreterversammlungen
der Bundesausführungsbehörde für Unfallversicherung
und der Ausführungsbehörde für Unfallversicherung
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen auf- und festgestellt.

(4) Die Beamten der Bundesausführungsbehörde für
Unfallversicherung und der Ausführungsbehörde für
Unfallversicherung des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen treten mit Ablauf des
31. Dezember 2002 nach den §§ 128 bis 131 und 133
Beamtenrechtsrahmengesetz in den Dienst der Unfall-
kasse des Bundes über.

(5) Die Unfallkasse des Bundes tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2002 als Arbeitgeber in die Arbeitsver-
hältnisse ein, die zu dem genannten Zeitpunkt zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und den bei der Bun-
desausführungsbehörde für Unfallversicherung und der
Ausführungsbehörde für Unfallversicherung des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswe-
sen beschäftigten Arbeitnehmern bestehen.

(6) Die Ansprüche der im Zeitpunkt der Umbildung
vorhandenen Versorgungsempfänger der Bundesaus-
führungsbehörde für Unfallversicherung und der Aus-
führungsbehörde für Unfallversicherung des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
werden nach § 132 Abs. 2 Beamtenrechtsrahmenge-
setz durch die Errichtung der Unfallkasse nicht berührt.
Oberste Dienstbehörde für diese Versorgungsempfän-
ger bleibt die bisherige oberste Dienstbehörde.

(7) Bei der Unfallkasse des Bundes wird nach den
Bestimmungen des Bundespersonalvertretungsgeset-
zes eine Personalvertretung gebildet. Bis zu diesem
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Zeitpunkt, längstens bis zum Ablauf von zwölf Mona-
ten nach Errichtung der Unfallkasse des Bundes, nimmt
der bisherige Personalrat der Bundesausführungs-
behörde für Unfallversicherung, erweitert um ein
Mitglied der bisherigen Personalvertretung der Aus-
führungsbehörde für Unfallversicherung des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen,
die Rechte und Pflichten nach den Bestimmungen des
Bundespersonalvertretungsgesetzes wahr.“

Artikel 9
Weitere Änderung des

Siebten Buches Sozialgesetzbuch
(860-7)

In § 186 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetz-
liche Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom
7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch …, ge-
ändert worden ist, werden die Absätze 3 und 4 wie folgt ge-
fasst:

„(3) Die Aufwendungen der Unfallkasse des Bundes für
die Versicherung nach § 125 Abs. 1 Nr. 1, 4, 6 und 7 werden
auf die Dienststellen des Bundes umgelegt. Die Satzung be-
stimmt, in welchem Umfang diese Aufwendungen nach der
Zahl der Versicherten oder den Arbeitsentgelten und in wel-
chem Umfang nach dem Grad des Gefährdungsrisikos unter
Berücksichtigung der Leistungsaufwendungen umgelegt
werden. Die Aufwendungen für die Versicherung nach
§ 125 Abs. 1 Nr. 2 erstattet die Bundesanstalt für Arbeit, die
Aufwendungen für die Versicherung nach § 125 Abs. 1
Nr. 5 das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
Die Aufwendungen für Versicherte der alliierten Streitkräfte
erstatten diese nach dem NATO-Truppenstatut und den Zu-
satzabkommen jeweils für ihren Bereich. Im Übrigen wer-
den die Aufwendungen der Unfallkasse des Bundes vom
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung getragen.

(4) Die Dienststellen des Bundes und die Bundesanstalt
für Arbeit entrichten vierteljährlich im Voraus die Ab-
schläge auf die zu erwartenden Aufwendungen. Die Unfall-
kasse des Bundes hat der Bundesanstalt für Arbeit und den
Dienststellen des Bundes die für die Erstattung erforderli-
chen Angaben zu machen und auf Verlangen Auskunft zu
erteilen. Das Nähere über die Durchführung der Erstattung
regelt die Satzung; bei den Verwaltungskosten kann auch
eine pauschalierte Erstattung vorgesehen werden.“

Artikel 10
Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch

Das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungs-
verfahren und Sozialdatenschutz – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130), zu-
letzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 52 wie

folgt gefasst:
„§ 52 Hemmung der Verjährung durch Verwaltungsakt“.

2. § 50 wird wie folgt geändert:

Artikel 9
u n v e r ä n d e r t

Artikel 10
Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch

Das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungs-
verfahren und Sozialdatenschutz – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130), zu-
letzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:
1. u n v e r ä n d e r t

2. § 50 wird wie folgt geändert:
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a) In Absatz 2a wird die Angabe „mit 3 vom Hundert
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen
Bundesbank“ durch die Wörter „mit fünf Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz“ ersetzt.

b) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Für die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neu-
beginn und die Wirkung der Verjährung gelten die
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs sinnge-
mäß.“

3. § 52 wird wie folgt gefasst:

„§ 52
Hemmung der Verjährung durch Verwaltungsakt

(1) Ein Verwaltungsakt, der zur Feststellung oder
Durchsetzung des Anspruchs eines öffentlich-rechtli-
chen Rechtsträgers erlassen wird, hemmt die Verjährung
dieses Anspruchs. Die Hemmung endet mit Eintritt der
Unanfechtbarkeit des Verwaltungsakts oder sechs Mo-
nate nach seiner anderweitigen Erledigung.

(2) Ist ein Verwaltungsakt im Sinne des Absatzes 1
unanfechtbar geworden, beträgt die Verjährungsfrist
30 Jahre.“

4. § 113 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Für die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neu-
beginn und die Wirkung der Verjährung gelten die Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß.“

5. Dem § 120 wird folgender Absatz 5 angefügt:

a) Absatz 2a wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „mit 3 vom Hun-

dert über dem jeweiligen Basiszinssatz der
Deutschen Bundesbank“ durch die Wörter „mit
fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz“
ersetzt.

bb)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Wird eine Leistung nicht alsbald nach der
Auszahlung für den bestimmten Zweck ver-
wendet, können für die Zeit bis zur zweckent-
sprechenden Verwendung Zinsen nach Satz 1
verlangt werden; Entsprechendes gilt, soweit
eine Leistung in Anspruch genommen wird,
obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig
einzusetzen sind; § 47 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
bleibt unberührt.“

b) u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

3a. In § 71 Abs. 1 Satz 1 werden am Ende der
Nummer 8 das Wort „oder“ durch ein Komma, am
Ende der Nummer 9 der Punkt durch das Wort
„oder“ ersetzt und folgende Nummer 10 angefügt:
„10. zur Erfüllung der Aufgaben der Bundesversi-

cherungsanstalt für Angestellte als zentraler
Stelle nach § 91 Abs. 1 Satz 1 des Einkommen-
steuergesetzes.“

3b. In § 79 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Stel-
len“ die Wörter „sowie mit der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte als zentraler Stelle zur
Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 91 Abs. 1 Satz 1
des Einkommensteuergesetzes“ eingefügt.

3c. In § 81 Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe „Absatzes 1
Satz 3“ durch die Angabe „Absatzes 3“ ersetzt.

4. u n v e r ä n d e r t

5. u n v e r ä n d e r t
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„(5) Artikel 229 § 6 Abs. 1 bis 4 des Einführungsgeset-
zes zum Bürgerlichen Gesetzbuche gilt entsprechend bei
der Anwendung des § 50 Abs. 4 Satz 2 und der §§ 52 und
113 Abs. 2 in der seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fas-
sung.“

Artikel 11
Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch

(860-11)
Dem § 60 des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale

Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai
1994 BGBl. I S. 1014, 1015), das zuletzt durch … geändert
worden ist, wird folgender Absatz angefügt:

„(4) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte lei-
tet alle Pflegeversicherungsbeiträge aus Rentenleistungen
einschließlich der Beitragszahlungen der Arbeiterrentenver-
sicherung am fünften Arbeitstag des laufenden Monats an
den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung (§ 65) weiter.“

Artikel 12
Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes

(201-6)
Das Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 21. September 1998 (BGBl. I S. 3050),
zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 53 wird wie folgt gefasst:
„§ 53 Hemmung der Verjährung durch Verwal-

tungsakt“.
b) Nach der Angabe zu § 101 wird eingefügt:

„§ 102 Übergangsvorschrift zu § 53“.
2. In § 49a Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „mit 3 vom

Hundert über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen
Bundesbank“ durch die Wörter „mit fünf Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz“ ersetzt.

3. § 53 wird wie folgt gefasst:
„§ 53

Hemmung der Verjährung durch Verwaltungsakt
(1) Ein Verwaltungsakt, der zur Feststellung oder

Durchsetzung des Anspruchs eines öffentlich-rechtli-
chen Rechtsträgers erlassen wird, hemmt die Verjährung

Artikel 11
u n v e r ä n d e r t

Artikel 12
Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes

(201-6)
Das Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 21. September 1998 (BGBl. I S. 3050),
zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:
1. u n v e r ä n d e r t

2. § 49a wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „mit 3 vom

Hundert über dem jeweiligen Diskontsatz der Deut-
schen Bundesbank“ durch die Wörter „mit fünf Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz“ ersetzt.

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Wird eine Leistung nicht alsbald nach der

Auszahlung für den bestimmten Zweck verwen-
det, so können für die Zeit bis zur zweckentspre-
chenden Verwendung Zinsen nach Absatz 3 Satz 1
verlangt werden. Entsprechendes gilt, soweit eine
Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl
andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen
sind. § 49 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bleibt unberührt.“

3. u n v e r ä n d e r t
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dieses Anspruchs. Die Hemmung endet mit Eintritt der
Unanfechtbarkeit des Verwaltungsakts oder sechs Mo-
nate nach seiner anderweitigen Erledigung.

(2) Ist ein Verwaltungsakt im Sinne des Absatzes 1
unanfechtbar geworden, beträgt die Verjährungsfrist
30 Jahre. Soweit der Verwaltungsakt einen Anspruch auf
künftig fällig werdende regelmäßig wiederkehrende
Leistungen zum Inhalt hat, bleibt es bei der für diesen
Anspruch geltenden Verjährungsfrist.“

4. Nach § 101 wird folgender § 102 eingefügt:
„§ 102

Übergangsvorschrift zu § 53
Artikel 229 § 6 Abs. 1 bis 4 des Einführungsgesetzes

zum Bürgerlichen Gesetzbuche gilt entsprechend bei der
Anwendung des § 53 in der seit dem 1. Januar 2002 gel-
tenden Fassung.“

Artikel 13
Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes

(2032-1)
In der Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) des

Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3434), das zuletzt durch …
geändert worden ist, werden in der Besoldungsgruppe B 3

1. die Amtsbezeichnung „Direktor der Bundesausführungs-
behörde für Unfallversicherung“ gestrichen und

2. nach der Amtsbezeichnung „Direktor der Grenzschutz-
direktion“ die Amtsbezeichnung „Direktor der Unfall-
kasse des Bundes“ eingefügt.

Artikel 14
Änderung des Entwicklungshelfer-Gesetzes

(702-3)
In § 16 Abs. 2 des Entwicklungshelfer-Gesetzes vom

18. Juni 1969 (BGBl. I S. 549), das zuletzt durch … geän-
dert worden ist, werden die Wörter „Bundesausführungsbe-
hörde für Unfallversicherung“ durch die Wörter „Unfall-
kasse des Bundes“ ersetzt.

4. u n v e r ä n d e r t

Artikel 13
u n v e r ä n d e r t

Artikel 14
u n v e r ä n d e r t

Artikel 14a
Änderung des Gesetzes zur Durchführung
der Gemeinsamen Marktorganisationen

(7847-11)
§ 14 Abs. 1 des Gesetzes zur Durchführung der Ge-

meinsamen Marktorganisationen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20. September 1995 (BGBl. I S. 1146),
das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt
gefasst:

(1) Ansprüche auf Erstattung von besonderen Ver-
günstigungen sind vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an
mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu ver-
zinsen. Werden Abgaben nicht rechtzeitig gezahlt, sind
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Artikel 15
Änderung des Arbeitsschutzgesetzes

(805-3)
§ 21 Abs. 5 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August

1996 (BGBl. I S. 1246), das zuletzt durch … geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:
1. Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Im Auftrag der Zentralstelle handelt, soweit nichts an-
deres bestimmt ist, die Unfallkasse des Bundes, die inso-
weit der Aufsicht des Bundesministeriums des Innern
unterliegt; Aufwendungen werden nicht erstattet.“

2. Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Im öffentlichen Dienst im Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
führt die Eisenbahn-Unfallkasse, soweit diese Träger der
Unfallversicherung ist, dieses Gesetz durch.“

3. Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„Für Betriebe und Verwaltungen in den Geschäftsberei-
chen des Bundesministeriums der Verteidigung und des
Auswärtigen Amtes hinsichtlich seiner Auslandsvertre-
tungen führt das jeweilige Bundesministerium, soweit es
jeweils zuständig ist, oder die von ihm jeweils be-
stimmte Stelle dieses Gesetz durch.“

Artikel 16
Änderung des Fremdrentengesetzes

(824-2)
In § 9 Abs. 2 und 3 des Fremdrentengesetzes vom

25. Februar 1960 (BGBl. I S. 93), das zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, werden jeweils die Wörter „Bundesaus-
führungsbehörde für Unfallversicherung“ durch die Wörter
„Unfallkasse des Bundes“ ersetzt.

sie vom Fälligkeitstag an mit fünf Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz zu verzinsen. Satz 1 oder 2 ist nicht
anzuwenden, soweit Regelungen im Sinne des § 1 Abs. 2
etwas anderes vorsehen.

Artikel 15
u n v e r ä n d e r t

Artikel 16
u n v e r ä n d e r t

Artikel 16a
Änderung des Gesetzes über die
Alterssicherung der Landwirte

(8251-10)
Das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte

vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891), zuletzt geän-
dert durch …, wird wie folgt geändert:
1. Dem § 35b Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Satz 1 gilt auch für Rentenbezieher, die das Bei-
trittsrecht nach § 26a des Elften Buches Sozialgesetz-
buch ausgeübt haben.“

2. Dem § 106 wird folgender Absatz 7 angefügt:
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Artikel 17

Änderung des
Künstlersozialversicherungsgesetzes

(8253-1)

Das Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli
1981 (BGBl. I S. 705), zuletzt geändert durch …, wird wie
folgt geändert:

1. § 37 wird wie folgt gefasst:

„§ 37

(1) Die Unfallkasse des Bundes führt dieses Gesetz im
Auftrag des Bundes als Künstlersozialkasse durch.

(2) In Angelegenheiten der Künstlersozialversiche-
rung führt der Geschäftsführer der Unfallkasse des
Bundes die Verwaltungsgeschäfte und vertritt die Künst-
lersozialkasse gerichtlich und außergerichtlich. Stellver-
treter des Geschäftsführers in Angelegenheiten der
Künstlersozialversicherung ist der für die Künstlerso-
zialkasse zuständige Abteilungsleiter; dieser wird auf
Vorschlag des Geschäftsführers nach Anhörung des Bei-
rates bei der Künstlersozialkasse vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung bestellt.

(3) Oberste Dienstbehörde für den in Absatz 2 Satz 2
genannten Stellvertreter ist das Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung, für die übrigen Beamten der
Künstlersozialkasse der Geschäftsführer der Unfallkasse
des Bundes.“

2. In § 37b werden die Wörter „Bundesausführungsbe-
hörde für Unfallversicherung“ durch die Wörter „Unfall-
kasse des Bundes“ ersetzt.

3. § 42 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden nach dem Wort „Verbindlichkeiten“
die Wörter „der Unfallkasse“ eingefügt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Haftung der Unfallkasse des Bundes für Ver-
bindlichkeiten der Künstlersozialkasse nach dem Ers-
ten und Vierten Teil ist auf das abgesonderte Vermö-
gen der Künstlersozialkasse beschränkt.“

4. § 43 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Sätze 1 und 2 wie folgt ge-
fasst:

„(1) Die Unfallkasse des Bundes weist alle zu er-
wartenden Einnahmen, voraussichtlich zu leistenden
Ausgaben und voraussichtlich benötigten Verpflich-

„(7) Bestand am 31. Dezember 2002 Anspruch auf
eine Rente wegen Erwerbsminderung und dem
Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen aus einer
Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit ver-
gleichbares Einkommen mit Ausnahme von Vorruhe-
standsgeld, gilt für diese Rente dieses vergleichbare
Einkommen bis zum 31. Dezember 2007 nicht als
Hinzuverdienst.“

Artikel 17

u n v e r ä n d e r t
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tungsermächtigungen der Künstlersozialkasse in ei-
nem gesonderten Haushaltsplan aus.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die Künstlersozialkasse stellt unter Mitwir-

kung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozial-
ordnung den Haushaltsplan auf und stellt ihn nach
Anhörung des Beirats fest.“

Artikel 18
Änderung des Gesetzes zu dem Vertrag vom 10. März

1956 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über die Rege-
lung gewisser Forderungen aus der Sozialversicherung

(826-2-4)
In Artikel 8 des Gesetzes vom 25. Juni 1958 zu dem Ver-

trag vom 10. März 1956 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Föderativen Volksrepublik Jugosla-
wien über die Regelung gewisser Forderungen aus der So-
zialversicherung (BGBl. II S. 168), das zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, werden die Wörter „Bundesausführungs-
behörde für Unfallversicherung“ durch die Wörter „Unfall-
kasse des Bundes“ ersetzt.

Artikel 19
Änderung des Gesetzes zu dem

Abkommen vom 9. Oktober 1975 zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der

Volksrepublik Polen über Renten- und
Unfallversicherung nebst der Vereinbarung

hierzu vom 9. Oktober 1975
(826-2-25)

In Artikel 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 12. März 1976 zu
dem Abkommen vom 9. Oktober 1975 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen über
Renten- und Unfallversicherung nebst der Vereinbarung
hierzu vom 9. Oktober 1975 (BGBl. II S. 393) das zuletzt
durch … geändert worden ist, werden die Wörter „Bundes-
ausführungsbehörde für Unfallversicherung“ durch die
Wörter „Unfallkasse des Bundes“ ersetzt.

Artikel 20
Aufhebung von Verordnungen

Es werden aufgehoben:
1. die Verordnung über die Ausdehnung des Unfallversi-

cherungsschutzes und über die Beiträge bei der Bundes-
ausführungsbehörde für Unfallversicherung vom
14. März 1997 (BGBl. I S. 488), zuletzt geändert durch
die Verordnung zur Änderung der Verordnung über die
Ausdehnung des Unfallversicherungsschutzes und über
die Beiträge bei der Bundesausführungsbehörde für Un-
fallversicherung vom 9. April 2001 (BGBl. I S. 574),

2. die Verordnung über die Gewährung von Mehrleistun-
gen zu den Geldleistungen der gesetzlichen Unfallversi-
cherung vom 18. August 1967 (BGBl. I S. 935), zuletzt

Artikel 18
u n v e r ä n d e r t

Artikel 19
u n v e r ä n d e r t

Artikel 20
u n v e r ä n d e r t
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geändert durch Artikel 46 Gesetz zur Einführung des
Euro im Sozial- und Arbeitsrecht sowie zur Änderung
anderer Vorschriften (4. Euro-Einführungsgesetz) vom
21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1983),

3. die Verordnung zur Überführung der Ausführungsbe-
hörde für Unfallversicherung in der britischen Zone vom
14. März 1951 (BGBl. I S. 190).

Artikel 21
Neubekanntmachung des Vierten Buches

Sozialgesetzbuch
Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

kann den Wortlaut des Vierten Buches Sozialgesetzbuch in
der vom 1. Juli 2002 an geltenden Fassung im Bundesge-
setzblatt bekannt machen.

Artikel 22
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2002 in Kraft, soweit in
den folgenden Absätzen nicht etwas anderes bestimmt ist.
Gleichzeitig tritt das Hüttenknappschaftliche Zusatzver-
sicherungs-Gesetz vom 22. Dezember 1971 (BGBl. I
S. 2104), zuletzt geändert durch …, außer Kraft.

(2) Mit Wirkung vom 1. Dezember 1997 tritt Artikel 7
Nr. 2 in Kraft.

(3) Mit Wirkung vom 1. April 2001 tritt Artikel 7 Nr. 3 in
Kraft.

(4) Mit Wirkung vom 1. August 2001 tritt Artikel 5 Nr. 9
in Kraft.

(5) Mit Wirkung vom 1. Januar 2002 treten Artikel 3, 4
Nr. 1, 3 und 4, Artikel 5 Nr. 1 bis 3 und 12, Artikel 7 Nr. 1
Buchstabe d, Nr. 10 bis 12, Artikel 8 Nr. 4, Artikel 10 außer
Nr. 2 Buchstabe a, Artikel 12 Nr. 1, 3 und 4 in Kraft.

(6) Am [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkün-
dung des 10. SGB V-Änderungsgesetzes] treten die Artikel 6
und 11 in Kraft.

(7) Mit Wirkung vom 1. April 2002 tritt Artikel 2 in
Kraft.

(8) Am Tage nach der Verkündung treten Artikel 5 Nr. 8,
Artikel 8 Nr. 13 hinsichtlich § 218b Abs. 3, Artikel 10 Nr. 2
Buchstabe a, Artikel 12 Nr. 2 und Artikel 17 Nr. 4 Buch-
stabe b in Kraft.

(9) Am 1. Januar 2003 treten Artikel 4 Nr. 2, Artikel 5
Nr. 4 bis 7 und 10, Artikel 8 Nr. 1, 2, 5 bis 13 außer § 218b
Abs. 3, Artikel 13 bis 17 außer Nr. 4 Buchstabe b,
Artikel 18 und 19 in Kraft.

(10) Am 1. Januar 2004 tritt Artikel 9 in Kraft.
(11) Am 1. Januar 2005 tritt Artikel 20 in Kraft.

Artikel 21
u n v e r ä n d e r t

Artikel 22
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Mit Wirkung vom 1. April 2001 treten Artikel 7
Nr. 3 und Artikel 16a Nr. 1 in Kraft.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Mit Wirkung vom 1. Januar 2002 treten Artikel 4
Nr. 1, 3 und 4, Artikel 5 Nr. 1 bis 3 und 12, Artikel 7 Nr. 1
Buchstabe d, Nr. 10 bis 12, Artikel 8 Nr. 4, Artikel 10
Nr. 1, 2 Buchstabe b, Nr. 3, 4 und 5, Artikel 12 Nr. 1, 3
und 4 in Kraft.

(6) Mit Wirkung vom 29. März 2002 treten Artikel 6
Nr. 2 und Artikel 11 in Kraft.

(7) u n v e r ä n d e r t

(8) Am Tage nach der Verkündung treten Artikel 1 § 31,
Artikel 5 Nr. 8, Artikel 7 Nr. 4, 7 Buchstabe a und Nr. 8
Buchstabe a, Artikel 8 Nr. 3 und 13 hinsichtlich § 218b
Abs. 3, Artikel 10 Nr. 2 Buchstabe a und Nr. 3a bis 3c,
Artikel 12 Nr. 2, Artikel 14a und Artikel 17 Nr. 4 Buch-
stabe b in Kraft.

(9) Am 1. Januar 2003 treten Artikel 4 Nr. 2, Artikel 5
Nr. 4 bis 7 und 10, Artikel 7 Nr. 1a, 2a, 13 und 14,
Artikel 8 Nr. 1, 2, 5, 6, 7 bis 13 außer § 218b Abs. 3,
Artikel 13, 14, 15, 16, 16a Nr. 2, Artikel 17 außer Nr. 4
Buchstabe b, Artikel 18 und 19 in Kraft.

(10) u n v e r ä n d e r t
(11) u n v e r ä n d e r t
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Bericht des Abgeordneten Wolfgang Meckelburg

A. Allgemeiner Teil

I. Beratungsverlauf
Der Deutsche Bundestag hat auf seiner 236. Sitzung am
16. Mai 2002 den Gesetzentwurf der Bundesregierung
Drucksache 14/9007 in erster Lesung beraten und dem Aus-
schuss für Arbeit und Sozialordnung zur federführenden Be-
ratung, dem Ausschuss für Gesundheit, dem Ausschuss für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft zur Mit-
beratung sowie dem Haushaltsausschuss gemäß § 96 GO
überwiesen.
Der Bundesrat hat in seiner 775. Sitzung am 26. April
2002 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlos-
sen, zu dem Gesetzentwurf wie folgt Stellung zu nehmen:
Die Gegenäußerung der Bundesregierung ist wie die Stel-
lungnahme des Bundesrates als Anlage zum Gesetzentwurf
auf Drucksache 14/9007 wiedergegeben.
Der Ausschuss für Gesundheit hat auf der 147. Sitzung am
12. Juni 2002 mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/
CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und PDS gegen die
Stimmen der Fraktion der FDP beschlossen, die Zustim-
mung zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 14/9007 zu
empfehlen.
Der Ausschuss für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft hat auf der 99. Sitzung am 12. Juni 2002
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und PDS gegen die Stim-
men der Fraktion der FDP beschlossen, die Zustimmung
zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 14/9007 zu empfeh-
len.
Gutachterlich hat der Innenausschuss auf der 99. Sitzung
am 12. Juni 2002 mit den Stimmen der Fraktionen SPD,
CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und PDS gegen
die Stimmen der Fraktion der FDP beschlossen, die Zu-
stimmung zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 14/9007
in der Fassung des Änderungsantrags der Fraktionen SPD
und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN auf Drucksache 2344
des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung zu empfeh-
len.
Gutachterlich hat des Weiteren der Finanzausschuss auf sei-
ner 135. Sitzung am 12. Juni 2002 zu dem Gesetzentwurf
Stellung genommen. Der Ausschuss empfiehlt unter Berück-
sichtigung des Änderungsantrags der Fraktionen SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 2344 des
Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung mit den Stimmen
der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei
Stimmenthaltung der Fraktionen CDU/CSU, FDP und PDS
die Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 14/9007.
Der federführende Ausschuss für Arbeit und Sozialord-
nung hat auf seiner 132. Sitzung am 12. Juni 2002 den Ge-
setzentwurf beraten. Als Ergebnis empfiehlt der Ausschuss
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und PDS gegen die Stimmen
der Fraktion der FDP die Annahme des Gesetzentwurfs auf
Drucksache 14/9007 in der vom Ausschuss beschlossenen
Fassung.

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage

Der Gesetzentwurf enthält im Wesentlichen die nachfolgen-
den Änderungen:

l Vorgesehen ist die Umstellung der Hüttenknappschaftli-
chen Zusatzversicherung im Saarland (HZV) auf eine
kapitalgedeckte betriebliche Altersversorgung. Dazu er-
folgt die Schließung der Zusatzversicherung im Umlage-
verfahren. Für ältere Versicherte erfolgt aus Vertrauens-
schutzgründen die Fortführung mit einer Defizitdeckung
durch den Bund und Übertragung des Vermögens auf
ihn. Für die Rentner der umlagefinanzierten HZV wird
ein Dynamisierungsverbund mit der gesetzlichen Ren-
tenversicherung mit der Folge hergestellt, dass ab dem
1. Juli 2002 die Renten entsprechend den Renten der ge-
setzlichen Rentenversicherung angepasst werden und
zukünftig der für die umlagefinanzierte HZV maßge-
bende Rentenartfaktor ebenfalls dem der gesetzlichen
Rentenversicherung entspricht. Für jüngere Versicherte
erfolgt die Fortführung als kapitalgedeckte Zusatzversi-
cherung mit Wahlfreiheit für die Kapitalisierung von
Anwartschaften.

l Umwandlung der Bundesausführungsbehörde für Un-
fallversicherung und der Ausführungsbehörde für Un-
fallversicherung des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen in einen Sozialversicherungs-
träger.

l Einführung einer IT-unterstützten Rentenantragsauf-
nahme für Anträge auf Leistungen der Rentenversiche-
rung bei Versicherungsämtern und Gemeindebehörden.

III. Ausschussberatungen

Die Mitglieder der Fraktion der SPD und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erklärten, mit der Umstel-
lung der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung im
Saarland auf eine kapitalgedeckte betriebliche Altersversor-
gung würde für den betroffenen Personenkreis eine wichtige
sozialpolitische Entscheidung getroffen und Unsicherheiten
genommen. Die breite Unterstützung des Gesetzentwurfs
im Deutschen Bundestag sei ausdrücklich zu begrüßen. Sie
verwiesen ebenfalls darauf, dass sich jüngst die Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts zu § 2 Abs. 1 Satz 1
BetrAVG geändert habe und in zwei neueren Urteilen für
die Berechnung der vorzeitigen Altersrenten von der bishe-
rigen gesetzlichen Systematik abgewichen worden sei (Ur-
teile vom 23. Januar 2001, 3 AZR 164/00 und 24. Juli 2001,
3 AZR 567/00). Diese Problematik bedürfe der gründlichen
Erörterung und sollte in einem späteren Gesetzgebungsver-
fahren, auch unter Einbeziehung von Sachverständigen im
Rahmen einer Anhörung überprüft werden.

Auch die Mitglieder der Fraktion der CDU/CSU unter-
stützten den Gesetzentwurf. Insbesondere die Teilkapitali-
sierung bei Pensionsfonds wurde begrüßt. Um auch die At-
traktivität der privaten Alterssicherung zu steigern, müssten
allerdings auch die Kriterien bei der so genannten privaten
Riester-Rente entsprechend angepasst werden.
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Die Mitglieder Fraktion der FDP lehnten den Gesetzent-
wurf ab, weil ihre Fraktion schon die Einführung des Geset-
zes über die Förderung der privaten Altersvorsorge als fal-
schen, weil nicht ausreichenden und deutlich zu bürokrati-
schen Schritt abgelehnt habe. Überdies lasse die mit der
vorgesehenen Gesetzesänderung einhergehende Verknüp-
fung von zweiter und dritter Säule weitere Verkomplizierun-
gen dieses ohnehin bereits komplexen Rechtsgebietes be-
fürchten und begegne schweren systematischen Bedenken.
Umsomehr wäre hier eine Sachverständigen-Anhörung an-
gebracht gewesen, um sorgfältig die Wirkungen der geplan-
ten Änderungen, insbesondere ihre möglichen Vor- und
Nachteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zu prüfen.

Die Mitglieder der Fraktion der PDS stimmten ebenfalls
dem Gesetzentwurf zu. Dies bedeute allerdings nicht, dass
die Fraktion damit nachträglich auch der im Rahmen der
Rentenreform 2001 begonnenen „Privatisierung“ der Al-
tersvorsorge zustimme. Die Rentenreform und die Einfüh-
rung einer privaten zusätzlichen Altersvorsorge als ein
Kernstück dieser Reform werde unverändert abgelehnt. Da
sie allerdings vom Deutschen Bundestag beschlossen sei,
könnten nun nicht bestimmte Personengruppen, wie hier die
Versicherten der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversiche-
rung, von den Regelungen ausgeschlossen werden.

B. Besonderer Teil
Zur Begründung der einzelnen Vorschriften wird – soweit
sie im Verlauf der Ausschussberatungen nicht geändert oder
ergänzt wurden – auf die Gesetzentwürfe verwiesen. Hin-
sichtlich der vom Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung
neu eingefügten Vorschriften ist Folgendes zu bemerken:

Zur Inhaltsübersicht
Redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Artikel 1
Redaktionelle Folgeänderung.

Durch das Gesetz über die integrierte Finanzdienstleistungsauf-
sicht vom 22. April 2002 (BGBl. I S. 1310) ist durch Zusam-
menlegung des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungs-
wesen, des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen und des
Bundesaufsichtsamtes für den Wertpapierhandel die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht neu gegründet worden.

Zu Artikel 3 Nr. 1
Der erste Halbsatz der neuen Nummer 4 entspricht der bis-
herigen Formulierung im Gesetzentwurf.

Der neue zweite Halbsatz regelt, dass die für eine Entgelt-
umwandlung im Betriebsrentengesetz enthaltenen Sonder-
regelungen (§§ 1a, 1b Abs. 5, § 2 Abs. 5a, § 3 Abs. 1 Nr. 4,
§ 4 Abs. 4, § 7 Abs. 3 Satz 4 und § 16 Abs. 5) auch für die
mittels Eigenbeiträgen finanzierte kapitalgedeckte betriebli-
che Altersversorgung entsprechende Anwendung finden.

Die Regelung zum Tarifvorbehalt nach § 17 Abs. 5 ist hier-
bei dann nicht einschlägig, wenn es sich bei den eigenen
Beiträgen des Arbeitnehmers um Gehaltsverwendung und
nicht um Gehaltsverzicht handelt.

Die entsprechende Anwendung der Schutznormen rechtfer-
tigt sich im Grundsatz aus dem gleichen Schutzbedürfnis, un-
abhängig davon, ob die Beteiligung des Arbeitnehmers an der
Finanzierung der betrieblichen Altersvorsorge durch Um-
wandlung von Entgeltteilen in Beiträge des Arbeitgebers oder
durch direkte Beteiligung mit eigenen Beiträgen erfolgt.
Diese Gleichstellung ist aber nur insoweit geboten, als die
Beiträge des Arbeitnehmers wie bei der Entgeltumwandlung
in eine Kapitaldeckung fließen. Damit wird zugleich dem
Umstand Rechnung getragen, dass insbesondere die Zusatz-
versorgungssysteme des öffentlichen Dienstes – bis auf die
gesetzlichen Zusatzversorgungen der Bühnen- und Kulturor-
chester – derzeit noch weitgehend nach dem Umlageverfah-
ren finanziert werden und regelmäßig nur schrittweise eine
Kapitaldeckung aufgebaut werden kann. Mit Rücksicht auf
diese Anpassung der Zusatzversorgungen werden damit zu-
gleich zusätzliche Belastungen für den Teil der Zusatzversor-
gung vermieden, der im Umlageverfahren auch durch eigene
Beiträge der Beschäftigten finanziert wird.

Zu Artikel 3 Nr. 2 Buchstabe a
Notwendige Korrektur eines redaktionellen Versehens.

Zu Artikel 3 Nr. 2 Buchstabe b
Klarstellung, dass die Verpflichtung zur Einräumung eines
unwiderruflichen Bezugsrechts bei Entgeltumwandlungs-
vereinbarung nur für den Durchführungsweg der Direktver-
sicherung gilt – und nicht für die Durchführungswege über
Pensionskassen und Pensionsfonds.

Zu Artikel 3 Nr. 3 Buchstabe a
Entsprechend einer Forderung des Bundesrates wird mit der
Änderung der Ausschluss der ratierlichen Berechnungs-
weise für Anwartschaften aus ab 1. Januar 2001 erteilten
Zusagen bei vorzeitigem Ausscheiden auch auf den Durch-
führungsweg Pensionsfonds ausgedehnt, sofern die Anwart-
schaft auf eine Entgeltumwandlungsvereinbarung oder einer
beitragsorientierten Leistungszusage beruht.

Zu Artikel 3 Nr. 3 Buchstabe b
Notwendige redaktionelle Klarstellung, da die Beitragszusage
nicht in allen Durchführungswegen der betrieblichen Alters-
versorgung möglich ist, sondern nur in den Durchführungswe-
gen Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds.

Zu Artikel 3 Nr. 4 Buchstabe a
Notwendige Korrektur eines redaktionellen Versehens.
Hierdurch wird eine Gesetzeslücke geschlossen, die in der
Praxis zu erheblichen Anwendungsproblemen führen kann.
Es soll gewährleistet werden, dass auch die Versorgungs-
leistung des Pensionsfonds auf eine Pensionskasse oder eine
Direktversicherung übertragen werden kann.

Zu Artikel 3 Nr. 4 Buchstabe b
Entsprechend einer Forderung des Bundesrates wird mit der
Änderung die Vorschrift, die die befreiende Übertragung
von Anwartschaften und Ansprüchen im Falle einer Unter-
nehmensliquidation ohne Zustimmung der Arbeitnehmer er-
möglicht, um die Fälle erweitert, in denen ein zu liquidie-
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rendes Unternehmen seine betriebliche Altersversorgung
über einen Pensionsfonds durchgeführt hat. Im Übrigen
bleibt es dabei, dass als „übernehmende“ Versorgungsträger
nur Pensionskassen und Lebensversicherungsunternehmen
in Frage kommen, da die Durchführung der betrieblichen
Altersversorgung über diese Versorgungsträger nicht der
Beitragspflicht zum Pensions-Sicherungs-Verein unterfällt.

Zu Artikel 3 Nr. 5 Buchstabe a
Im Einvernehmen mit allen an der Insolvenzsicherung der
betrieblichen Altersversorgung beteiligten Institutionen sol-
len im Hinblick auf die neuen Vorschriften über die Entgelt-
umwandlung die bisherigen Begrenzungen der Einstands-
pflicht des Pensions-Sicherungs-Vereins bei Zusagen, die
auf Entgeltumwandlungsvereinbarungen beruhen, aufgeho-
ben werden.

Zu Artikel 3 Nr. 5 Buchstabe b
Entsprechend einer Forderung des Bundesrates wird mit der
Änderung der Ausschluss des gesetzlichen Insolvenzschut-
zes nach § 7 Abs. 5 letzter Satz – kein gesetzlicher Insol-
venzschutz hinsichtlich in den letzten zwei Jahren vor Ein-
tritt der Insolvenz erfolgten Verbesserungen der betriebli-
chen Leistung – aufgehoben, soweit die Erteilung oder Ver-
besserung der betrieblichen Altersversorgung auf einer ab 1.
Januar 2002 erteilten Zusage beruht, denen eine Vereinba-
rung über eine Entgeltumwandlung zu Grunde liegt und die
die Grenze des § 1a Abs. 1 nicht überschreitet.

Zu Artikel 3 Nr. 6
Mit der Änderung wird erreicht, dass die gesetzliche Anpas-
sungspflicht nach § 16 (auch) nicht im Hinblick auf sich an
Auszahlungspläne anschließende Renten im Rahmen einer
Restverrentung eingreift. Eine Restverrentung ab Vollendung
des 85. Lebensjahres ist nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes
über die Zertifizierung von Altersvorsorgeverträgen (Alters-
vorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz) notwendige Voraus-
setzung für die Förderfähigkeit von Auszahlungsplänen nach
§ 10a EStG und dem XI. Abschnitt des EStG. Die bisherige
Regelung in § 16 Abs. 6 nimmt Bezug auf diese Regelung; da
auch nach dieser Regelung nicht Voraussetzung ist, dass die
Renten im Rahmen der Restverrentung sich während ihrer
Laufzeit erhöhen müssen, soll auch im Betriebsrentengesetz
keine Verpflichtung zur Anpassung eingreifen.

Zu Artikel 3 Nr. 7
Die Vorschrift regelt das Übergangsrecht und trifft Sonder-
regelungen, die sich aus der entsprechenden Anwendung
der Regelungen zur Entgeltumwandlung auf eine betriebli-
che Altersversorgung aus eigenen Beiträgen ergeben. Sie
findet auch Anwendung auf die Zusatzversorgungseinrich-
tungen des öffentlichen Dienstes.
Absatz 1 gewährleistet, dass die für eine Entgeltumwand-
lung bestehenden Regelungen nur auf solche Zusagen für
betriebliche Altersversorgung Anwendung finden, deren Fi-
nanzierung eigene Beiträge des Arbeitnehmers mit ein-
schließt und die nach dem 31. Dezember 2002 erteilt wer-
den. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, durch arbeits-
vertragliche oder kollektive Vereinbarungen, die auch ihren
Niederschlag in den Statuten der Versorgungseinrichtungen

finden können, Regelungen für Entgeltumwandlung in ent-
sprechender Anwendung auch auf frühere Zusagen für eine
betriebliche Altersversorgung zu übertragen, soweit diese
durch eigene Beiträge finanziert werden.
Absatz 2 gewährleistet, dass Pensionskassen, bei denen die
genannten Voraussetzungen erfüllt sind, ihre Leistungszusa-
gen auch in Zukunft ohne Einschränkungen für die Arbeit-
nehmer fortführen können. Es wird dabei berücksichtigt,
dass die Fortführung mit eigenen Beiträgen nach dem Aus-
scheiden des Arbeitnehmers mit der bestehenden Systema-
tik der Kofinanzierung der Leistungen durch Arbeitnehmer
und Arbeitgeber nicht in Einklang gebracht werden kann.
Außerdem ist die Übertragung der Sonderregelung für An-
passung von Leistungen, die durch Entgeltumwandlung
finanziert werden, hier nicht erforderlich, weil dem Grund-
satz der Werthaltigkeit der betrieblichen Altersversorgung
bei eigener Beteiligung der Arbeitnehmer durch Berück-
sichtigung zumindest des geschäftsplanmäßigen Rech-
nungszinses und der Anwendung der genannten Regelungen
zur Anpassung Rechnung getragen wird. Durch Satz 3 wird
klargestellt, dass im Übrigen auf Absatz 2 auch Absatz 1
Anwendung findet, so dass eine rückwirkende Belastung in
bestehende Zusagen durch gesetzliche Klarstellung zur
Gleichbehandlung eigener Beiträge nach den Maßstäben der
Entgeltumwandlung aus rechtsstaatlichen Gründen vermie-
den wird. Für eine entsprechende freiwillige Anpassung auf
frühere Zusagen durch Vereinbarung der Beteiligten wird
auf die Begründung in Absatz 1 verwiesen.

Zu Artikel 3a Nr. 1 Buchstabe a
Die bisherige Definition des Pensionsfonds bedarf der Än-
derung, weil der Pensionsfonds in seinen Anwendungsmög-
lichkeiten zu sehr eingeschränkt wird. Zu den Leistungen,
die der Pensionsfonds bislang erbringen kann, gehören nur
lebenslange Altersversorgungsleistungen in der Form einer
Rente. Einbezogen werden jetzt auch Auszahlungspläne mit
unmittelbar anschließender Restverrentung. Im Rahmen der
Auszahlungspläne besteht die Möglichkeit, bis zu 20 % des
bei Beginn der Auszahlungsphase vorhandenen Kapitals in
einem Betrag an den Berechtigten auszuzahlen (so genannte
Teilkapitalisierung). Damit erfolgt eine Gleichstellung mit
den Anbietern von Auszahlungsplänen gemäß § 1 Abs. 1
Satz 1 Nr. 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsge-
setzes (insbesondere Kapitalanlagegesellschaften und Kre-
ditinstitute). Im Übrigen bleibt die Möglichkeit der Abfin-
dung von Ansprüchen nach § 3 des Gesetzes zur Verbesse-
rung der betrieblichen Altersversorgung unberührt.
Die Beschränkungen bei den Leistungen des Pensionsfonds
gehen darauf zurück, dass er erst während der Gesetzgebung
zum Altersvermögensgesetz als neuer Durchführungsweg der
betrieblichen Altersversorgung geschaffen wurde. Im Vorder-
grund stand hierbei vor allem die Überlegung, ihn für Renten
im Rahmen der steuerlichen Förderung zu öffnen. Die ersten
Erfahrungen bei der Umsetzung zeigen jedoch, dass das Leis-
tungsspektrum des Pensionsfonds zu eng ist, um seine Funk-
tion als überbetrieblicher Träger der betrieblichen Altersver-
sorgung in vollem Umfang ausfüllen zu können.
Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung sind in § 1
des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersver-
sorgung beschrieben. Neben Leistungen für das Alter sind
Leistungen für eine Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversor-
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gung erfasst. Die Änderung der Definition in Satz 1 Nr. 1
stellt den Bezug zu der Zusage dieser Leistungen durch den
Arbeitgeber im Betriebsrentenrecht her. Dies unterstreicht die
Funktion des Pensionsfonds, Leistungen der betrieblichen Al-
tersversorgung auf der Grundlage einer arbeitsrechtlichen Zu-
sage durch den Arbeitgeber zugunsten der Arbeitnehmer zu
erbringen. Durch die Bezugnahme wird der Gefahr möglicher
Widersprüche oder auseinanderlaufender Auslegungen in
Aufsichts- und Betriebsrentenrecht vorgebeugt.
Mit der Anpassung des Wortlauts in Satz 1 Nr. 2 wird des
Weiteren klargestellt, dass auch die Höhe der ggf. zugesag-
ten Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung zu den Be-
standteilen der Leistungen gehört, die nicht alle zugleich
versicherungsförmig garantiert werden dürfen, um den Pen-
sionsfonds von Lebensversicherungsunternehmen bzw. von
der Pensionskasse zu unterscheiden.
Die in Satz 3 alter Fassung gegebene Definition der Leis-
tungen des Pensionsfonds wird durch die Bezugnahme in
Satz 1 Nr. 1 zum Betriebsrentenrecht entbehrlich. Die Defi-
nitionen zu dem beitragsbezogenen und zum leistungsbezo-
genen Pensionsplan im neuen Satz 3 werden aus Gründen
der Klarstellung am Arbeitsrecht ausgerichtet.

Zu Artikel 3a Nr. 1 Buchstabe b
Der neue Absatz enthält eine Definition des Begriffs des Ar-
beitnehmers in Übereinstimmung mit der Begriffsbestim-
mung im Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Alters-
versorgung. Zum einen wird damit klargestellt, dass die Fort-
führung der betrieblichen Altersversorgung nach dem Aus-
scheiden mit eigenen Beiträgen auch beim Pensionsfonds
möglich ist. Zum andern wird klargestellt, dass die Durchfüh-
rung der betrieblichen Altersversorgung über einen Pensions-
fonds nicht nur auf „Arbeitnehmer“ beschränkt ist, sondern
auch – wie bei anderen Durchführungen – die in § 17 Abs. 1
Satz 2 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Al-
tersversorgung enthaltenen Personen umfassen kann.

Zu Artikel 3a Nr. 2
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 112 Abs. 3, da-
mit auch bei einem Pensionsfonds in der Rechtsform eines
Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit die Möglichkeit
für ausgeschiedene Arbeitnehmer besteht, die Versorgung
mit eigenen Beiträgen fortführen zu können.

Zu Artikel 5 Nr. 1 und 12
Folgeänderung auf Grund der vorgesehenen Einführung ei-
nes § 116 SGB IV durch das zeitgleich in der parlamentari-
schen Beratung befindliche Gesetz zur Erleichterung der
Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Schwarzar-
beit (Bundestagsdrucksache 14/8221 und 14/8625), um die
Bezeichnung zweier Paragrafen mit unterschiedlichem In-
halt mit der selben Nummer zu vermeiden.

Zu Artikel 5 Nr. 11
Folgeänderung zur Änderung von § 151a Abs. 1 SGB VI.

Zu Artikel 6 Nr. 1
Redaktionelle Änderung als Folge der Einfügung eines
neuen Satzes 4 in den § 16 Abs. 2 KSVG (Künstlersozial-

versicherungsgesetz) durch das Gesetz vom 17. August
2001 (BGBl. I S. 2144).

Zu Artikel 6 Nr. 2
Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 1 und 3. Artikel 6
im Gesetzentwurf wird auf Grund der weiteren Änderungen
zum SGB V neu gefasst.

Zu Artikel 6 Nr. 3
Die Änderung folgt einem Verlangen der EU-Kommission, die
in der bisherigen Bestimmung einen Verstoß gegen den freien
Wettbewerb von Krankenversicherungsunternehmen sieht.
Auch der Verband der privaten Krankenversicherung e. V.
ist damit einverstanden, durch die Neuregelung eine mögli-
che Verurteilung der Bundesrepublik Deutschland durch
den Europäischen Gerichtshof zu vermeiden. Nach den all-
gemeinen für die deutschen Krankenversicherungsunterneh-
men geltenden Regelungen bleibt es aber für diese bei der
Spartentrennung.

Zu Artikel 7 Nr. 1a
Altersrenten der gesetzlichen Rentenversicherung sind
ebenso wie Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze (65. Lebensjahr)
bei gleichzeitig durch Erwerbstätigkeit erzielten Einkünften
nur teilweise zu leisten bzw. entfallen bei Überschreiten be-
stimmter Obergrenzen ganz. Um Begünstigungen gegen-
über versicherten Beschäftigten und Selbständigen zu ver-
meiden, soll bundeseinheitlich geregelt werden, dass neben
Arbeitsentgelt aus abhängiger Beschäftigung bzw. Arbeits-
einkommen aus selbständiger Tätigkeit auch vergleichbares
Einkommen als Hinzuverdienst zu berücksichtigen ist.

Zu Artikel 7 Nr. 1a Buchstabe a
Als zu berücksichtigender Hinzuverdienst bei vorzeitigen
Altersrenten soll künftig vor Vollendung des 65. Lebensjah-
res auch vergleichbares Einkommen berücksichtigt werden.
Unter das vergleichbare Einkommen fallen insbesondere
Entschädigungen für Abgeordnete, Bezüge aus einem öf-
fentlich-rechtlichen Amtsverhältnis (z.B. für Minister und
Parlamentarische Staatssekretäre) sowie das im bisherigen
Satz 3 genannte Vorruhestandsgeld.
Mit der Ergänzung wird auf Entscheidungen des Bundesso-
zialgerichts (B4 RJ 55/98 R und B5 RJ 26/99 R) reagiert.
Danach waren Entschädigungen für Abgeordnete nach dem
Wortlaut der bisherigen gesetzlichen Regelung als Hinzu-
verdienst nicht zu berücksichtigen; eine analoge Anwen-
dung der Vorschrift auf Abgeordnetenentschädigungen
schied nach diesen Entscheidungen ebenfalls aus.

Zu Artikel 7 Nr. 1a Buchstabe b
Folgeänderung zu Buchstabe a.

Zu Artikel 7 Nr. 2a Buchstabe a
Entsprechend der Ergänzung von § 34 Abs. 2 Satz 2 zur Be-
rücksichtigung von vergleichbarem Einkommen und damit
insbesondere von Abgeordnetenentschädigungen als Hinzu-
verdienst bei vorzeitigen Altersrenten wird vergleichbares
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Einkommen auch als Hinzuverdienst bei Bezug von Renten
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit berücksichtigt (vgl.
Begründung zur Änderung des § 34).

Zu Artikel 7 Nr. 2a Buchstabe b
Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 7 Nr. 7 Buchstabe a
Die zentrale Stelle übermittelt den Rentenversicherungsträ-
gern im Rahmen der Anfrage nach § 91 EStG Versicherungs-
nummer, Familienname, Vornamen, Geburtsname, Geburts-
ort und Anschrift des Antragstellers. Namens- und Anschrif-
tendaten werden wiederum von den Rentenversicherungsträ-
gern benötigt. Diese müssen auf Grund der Regelungen
durch das Altersvermögensgesetz künftig an alle Versicher-
ten, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, jährlich eine
Renteninformation versenden. Dabei sind sie auf aktuelle
Adressdaten angewiesen, um die durch unzustellbare Sen-
dungen entstehenden Kosten zu vermeiden. Derzeit werden
beispielsweise der BfA bereits rund 200 000 Briefe jährlich
als unzustellbar wieder zurückgesandt. Dadurch entstehen
hier Kosten in Höhe von bis zu 0,5 Mio. Euro jährlich. Auf
Grund der großen Zahl an Rentenversicherten ist für eine ein-
deutige Zuordnung auch die Verarbeitung und Nutzung des
Geburtsnamens und des Geburtsortes erforderlich.

Zu Artikel 7 Nr. 7 Buchstabe b
Redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung des Buchsta-
bens a. Die bisherige Nummer 7 im Gesetzentwurf wird
Nummer 7 Buchstabe b.

Zu Artikel 7 Nr. 8 Buchstabe a
Folgeänderung zur Änderung des § 79 Abs. 1 Satz 1
SGB X.

Zu Artikel 7 Nr. 8 Buchstabe b
Redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung des Buchsta-
bens a. Die bisherige Nummer 8 im Gesetzentwurf wird
Nummer 8 Buchstabe b.

Zu Artikel 7 Nr. 9 Buchstabe a
Mit der Änderung wird die (besondere) Zuständigkeit der
Versicherungsämter oder ggf. der Gemeinden zur Antrag-
stellung im automatisierten Verfahren erweitert auf die Ver-
sicherungsämter/Gemeinden des Beschäftigungs- bzw. Tä-
tigkeitsortes. Die Änderung entspricht einer Forderung des
Bundesrates und sie entspricht im Übrigen der (allgemei-
nen) Zuständigkeit gemäß § 93 SGB IV.

Zu Artikel 7 Nr. 9 Buchstabe b
Entsprechend einer Forderung des Bundesrates wird aus
Gründen der Verwaltungspraktikabilität das Zustimmungs-
erfordernis der Aufsichtsbehörde nicht für jeden Einzelfall
verlangt; die Aufsichtsbehörde kann daher die Zustimmung
gleichzeitig für mehrere Beteiligte erteilen.

Zu Artikel 7 Nr. 13
Folgeänderung zur Berücksichtigung von dem Arbeitsent-
gelt oder Arbeitseinkommen vergleichbarem Einkommen

als Hinzuverdienst bei vorzeitigen Altersrenten der gesetz-
lichen Rentenversicherung (vgl. Änderungen zu § 34
SGB VI).
Aus Vertrauensschutzgründen wird für Bestandsrentner, die
bereits vergleichbares Einkommen beziehen, das bisher
nicht als Hinzuverdienst zu berücksichtigen war, dieses ver-
gleichbare Einkommen für diese Rente auch weiterhin nicht
als Hinzuverdienst berücksichtigt. Ausgenommen ist der
Bezug von Vorruhestandesgeld, da Vorruhestandgeld auch
bisher als Hinzuverdienst zu berücksichtigen war.
Bei der Einführung von Hinzuverdienstgrenzenregelungen
bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit galten
diese für Bestandsrentner erst nach 5 Jahren. Daran knüpft
dieser Bestandsschutz an. Da Hinzuverdienst nur bei vorzei-
tigen Altersrenten und damit maximal bis zur Vollendung
des 65. Lebensjahres (max. also für 5 Jahre) berücksichtigt
wird, besteht Bestandsschutz für die Dauer des Bezuges der
Altersrente.

Zu Artikel 7 Nr. 14
Folgeänderung zur Berücksichtigung von vergleichbarem
Einkommen als Hinzuverdienst bei Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit (vgl. Änderungen zu § 96a
SGB VI).
Aus Vertrauensschutzgründen wird für Bestandsrentner, die
bereits vergleichbares Einkommen beziehen, das bisher
nicht als Hinzuverdienst zu berücksichtigen war, dieses ver-
gleichbare Einkommen für diese Rente auch weiterhin nicht
als Hinzuverdienst berücksichtigt. Ausgenommen ist der
Bezug von Vorruhestandsgeld, da Vorruhestandsgeld auch
bisher als Hinzuverdienst zu berücksichtigen war.
Bei der Einführung von Hinzuverdienstgrenzenregelungen
bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit galten
diese für Bestandsrentner erst nach 5 Jahren. Daran anknüp-
fend gilt dieser Bestandsschutz für die Dauer von 5 Jahren.

Zu Artikel 8 Nr. 6a
Mit der Änderung wird einer Forderung des Bundesrates
entsprochen. Auch nach Überführung der Ausführungsbe-
hörden für Unfallversicherung in selbständige Unfallversi-
cherungsträger sind die Länder ermächtigt, durch Rechts-
verordnung nach § 116 SGB VII Träger der Unfallversiche-
rung der öffentlichen Hand zu errichten und bestehende
Unfallversicherungsträger in gemeinsame Unfallkassen ein-
zugliedern. Es hat sich gezeigt, dass es der Akzeptanz derar-
tiger Organisationsmaßnahmen bei den Mitgliedern der
Selbstverwaltung dient, wenn diese ihr Amt bis zu den
nächsten allgemeinen Wahlen in der Sozialversicherung
weiter ausüben können. Dem trägt § 119 Abs. 4 SGB VII
für die von Bund und Ländern angestrebte Reduzierung der
Zahl der Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
Rechnung. Auch der vorliegende Gesetzentwurf enthält mit
§ 218b Abs. 2 – neu – eine vergleichbare Vorschrift. Der
Änderungsantrag überträgt die für die landwirtschaftliche
Sozialversicherung ergangenen Vorschriften auf die Unfall-
versicherungsträger der öffentlichen Hand.

Zu Artikel 8 Nr. 6b
Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung des § 118.
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Zu Artikel 8 Nr. 6c
Die Änderungen in § 118 erleichtern den freiwilligen Zu-
sammenschluss von Berufsgenossenschaften. Sie sind den
Regelungen nachgebildet, die im Rahmen der Organisa-
tionsreform der landwirtschaftlichen Unfallversicherung für
den Zusammenschluss von Berufsgenossenschaften in
§ 119 getroffen wurden. Der gegenüber der landwirtschaftli-
chen Regelung längere Zeitraum einer möglichen Über-
gangsperiode von höchstens zwei Gefahrtarifperioden (bis
zu 12 Jahren) ist erforderlich, um die im gewerblichen Be-
reich insbesondere bei unterschiedlichen Wirtschaftszwei-
gen bestehenden erheblichen Beitragsunterschiede in ange-
messener Stufung angleichen zu können.

Zu Artikel 10 Nr. 2 Buchstabe a
Doppelbuchstabe aa

Redaktionelle Folgeänderung zu Doppelbuchstabe bb. Die
bisherige Nummer 2 Buchstabe a im Gesetzentwurf wird
Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa.

Zu Artikel 10 Nr. 2 Buchstabe a
Doppelbuchstabe bb

Der erste und dritte Halbsatz entsprechen dem bisherigen
§ 50 Abs. 2a Satz 3 SGB X.

Der neu eingefügte zweite Halbsatz ist eine Folgeänderung
zum neu gefassten Absatz 4 des § 49a Verwaltungsverfahrens-
gesetzes, durch den einer Forderung des Bundesrates entspro-
chen wurde (vgl. zu Artikel 12 [Änderung des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes]). Er enthält eine ausdrückliche Rechts-
grundlage für die Verzinsung einer Leistung, soweit diese zu
einem Zeitpunkt in Anspruch genommen wird, zu dem sie
noch nicht verwendet werden durfte, weil andere Mittel (Ei-
genmittel, Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber oder
sonstige Drittmittel) anteilig oder vorrangig einzusetzen wa-
ren. Als in Anspruch genommen ist eine Leistung anzusehen,
wenn der Leistungsempfänger sie anfordert und sie ihm aus-
gezahlt wurde. Die Maßgabe eines anteiligen oder vorrangi-
gen Einsatzes eigener Mittel oder von Mitteln Dritter kann
sich aus den Bestimmungen des Verwaltungsaktes ergeben.

Bisher wurde eine solche vorzeitige Verwendung der Leis-
tung als nicht zweckentsprechende Verwendung im Sinne
des bisherigen Satzes 3 Halbsatz 1 angesehen. Dieser Auf-
fassung hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit
Urteil vom 18. November 1999 und erneut mit Beschluss
vom 9. April 2001 zum Verwaltungsverfahrensrecht wider-
sprochen. Die Zinspflicht knüpfe ausschließlich an die (zeit-
weise) Nichtverwendung einer Leistung an. Eine Zins-
pflicht komme danach nicht in Betracht, wenn und solange
die abgerufene Leistung die Summe der Ausgaben für das
geförderte Vorhaben nicht übersteigt.

Mit der im zweiten Halbsatz vorgeschlagenen Regelung soll
deshalb die Grundlage dafür geschaffen werden, auch wei-
terhin die Einhaltung des verhältnisgerechten Einsatzes von
öffentlichen Mitteln einerseits und eigenen oder sonstigen
Mitteln andererseits mit einer Pflicht zur Verzinsung stützen
zu können. Damit sollen wirtschaftliche Nachteile der je-
weiligen Leistungsgeber daraus vermieden werden, dass der
Leistungsempfänger eigene oder sonstige zur Finanzierung
heranzuziehende Mittel zunächst nicht einsetzt.

Zu Artikel 10 Nr. 3a
Mit dem Altersvermögensgesetz (AVmG) ist die Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte (BfA) als zentrale Stelle für
die Feststellung von Zulagen zur Förderung der zusätzlichen
Altersvorsorge bestimmt worden. Für den in § 91 EStG (in
der Fassung des AVmG) vorgesehenen Datenabgleich müs-
sen die Rentenversicherungsträger und die Bundesanstalt für
Arbeit der zentralen Stelle (BfA) bestimmte Sozialdaten
übermitteln. Da die BfA in ihrer Funktion als zentrale Stelle
„Finanzbehörde“ und nicht Sozialleistungsträger ist, ist es er-
forderlich, als Folgeregelung eine Übermittlungsvorschrift in
§ 71 SGB X aufzunehmen. Für die Löschung der von den So-
zialleistungsträgern übermittelten Daten gilt § 20 BDSG; da-
nach sind die Daten u. a. dann zu löschen, wenn sie zur Auf-
gabenerfüllung der zentralen Stelle nicht mehr erforderlich
sind. Daraus ergibt sich, dass die übermittelten Daten, soweit
sie mit denen aus dem Zulageantrag übereinstimmen, sofort
gelöscht werden müssen.

Zu Artikel 10 Nr. 3b
Die zentrale Stelle (BfA) ist nach § 18f Abs. 1 Satz 1
SGB IV befugt, die Sozialversicherungsnummer zu erhe-
ben, zu verarbeiten und als Ordnungsmerkmal zu nutzen.
Sie muss aber auch in der Lage sein, die vom Anbieter an
sie übermittelte Versicherungsnummer dem Versicherten
der gesetzlichen Rentenversicherung (Antragsteller) zuzu-
ordnen. Um dies zu gewährleisten, ist auch eine Teilnahme
an bestehenden Abrufverfahren bei der Datenstelle der Ren-
tenversicherungsträger in Würzburg erforderlich.

Zu Artikel 10 Nr. 3c
Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung des § 4g Bun-
desdatenschutzgesetz. Durch die Änderung dieser Vorschrift
wurde der bisher zutreffende Verweis auf Absatz 1 Satz 3
unrichtig. Durch die Streichung wird nunmehr zutreffend
Absatz 3 in Bezug genommen.

Zu Artikel 12 Nr. 2 Buchstabe a
Redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe b. Die bisherige
Nummer 2 im Gesetzentwurf wird Nummer 2 Buchstabe a.

Zu Artikel 12 Nr. 2 Buchstabe b
Satz 1 entspricht dem bisherigen Satz 1 erster Halbsatz des
§ 49a Abs. 4 VwVfG.

Mit dem neu eingefügten Satz 2 wird einer Forderung des
Bundesrates entsprochen. Er enthält eine ausdrückliche
Rechtsgrundlage für die Verzinsung einer Leistung, soweit
diese zu einem Zeitpunkt in Anspruch genommen wird, zu
dem sie noch nicht verwendet werden durfte, weil andere
Mittel (Eigenmittel, Zuwendungen anderer Zuwendungsge-
ber oder sonstige Drittmittel) anteilig oder vorrangig einzu-
setzen waren. Als in Anspruch genommen ist eine Leistung
anzusehen, wenn der Leistungsempfänger sie anfordert und
sie ihm ausgezahlt wurde. Die Maßgabe eines anteiligen
oder vorrangigen Einsatzes eigener Mittel oder von Mitteln
Dritter kann sich aus den Bestimmungen des Verwaltungs-
aktes ergeben.
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Bisher wurde eine solche vorzeitige Verwendung der Leis-
tung als nicht zweckentsprechende Verwendung im Sinne
des bisherigen Satzes 1 Halbsatz 1 angesehen. Dieser Auf-
fassung hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit
Urteil vom 18. November 1999 und erneut mit Beschluss
vom 9. April 2001 widersprochen. Die Zinspflicht knüpfe
ausschließlich an die (zeitweise) Nichtverwendung einer
Leistung an. Eine Zinspflicht komme danach nicht in Be-
tracht, wenn und solange die abgerufene Leistung die
Summe der Ausgaben für das geförderte Vorhaben nicht
übersteigt.

Mit der in Satz 2 vorgeschlagenen Regelung soll deshalb
die Grundlage dafür geschaffen werden, auch weiterhin die
Einhaltung des verhältnisgerechten Einsatzes von öffentli-
chen Mitteln einerseits und eigenen oder sonstigen Mitteln
andererseits mit einer Pflicht zur Verzinsung stützen zu kön-
nen. Damit sollen wirtschaftliche Nachteile der jeweiligen
Leistungsgeber daraus vermieden werden, dass der Leis-
tungsempfänger eigene oder sonstige zur Finanzierung her-
anzuziehende Mittel zunächst nicht einsetzt.

Satz 3 entspricht dem bisherigen Satz 1 zweiter Halbsatz.

Zu Artikel 14a

Die Änderung des § 14 Abs. 1 des Gesetzes zur Durch-
führung der Gemeinsamen Marktorganisationen (MOG)
ist eine aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht notwendige
Folgeänderung zu der in Artikel 12 vorgesehenen Erhö-
hung des Zinssatzes in § 49a Abs. 3 Satz 1 VwVfG. In
den marktorganisationsrechtlichen Vorschriften der EU
wird in der Regel vorgesehen, dass bei der Rückforderung
zu Unrecht gezahlter Beträge Zinsen zu erheben sind. Da-
bei sieht das Gemeinschaftsrecht dann häufig vor, dass
der anzuwendende Zinssatz national festzusetzen ist, je-
doch nicht niedriger sein darf als der bei der Rückforde-
rung von Beträgen nach einzelstaatlichen Vorschriften
geltende Zinssatz (z.B. Artikel 49 Abs. 3 der Verordnung
(EG) Nr. 2419/2001 mit Durchführungsvorschriften zum
mit der Verordnung (EWG) Nr. 3508/92 des Rates einge-
führten integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem für
bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen). Die
Beibehaltung eines einheitlichen Zinssatzes auch bei fälli-
gen Marktordnungsabgaben ist aus Gründen der Gleich-
behandlung geboten.

Zusätzlich soll mit Satz 3 die bisher nur für Erstattungsan-
sprüche vorgesehene Einschränkung, dass die Vorschrift
nur gilt, soweit Regelungen im Sinne des § 1 Abs. 2 MOG,
d.h. das einschlägige Gemeinschaftsrecht, nichts anderes
vorsehen, zur Klarstellung auch auf Abgaben erstreckt
werden.

Zu Artikel 16a Nr. 1
Die Änderung entspricht der für die gesetzliche Rentenver-
sicherung im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderung in
§ 106a SGB VI.

Zu Artikel 16a Nr. 2
Die Regelung entspricht der für die gesetzliche Rentenversi-
cherung vorgesehenen Übergangsregelung in § 313 Abs. 7
SGB VI. Sie ist eine Folgeregelung zur Änderung von § 96a
SGB VI, die über § 27a des Gesetzes über die Alterssiche-
rung der Landwirte auch in der Alterssicherung der Land-
wirte greift.

Zu Artikel 22 Abs. 3
Die im neuen Artikel 16a aufgenommene Folgeänderung zu
§ 106a SGB VI (Artikel 7 Nr. 3) tritt ebenfalls rückwirkend
zum 1. April 2001 in Kraft.

Zu Artikel 22 Abs. 5
Die Änderungen im Bereich der betrieblichen Altersversor-
gung sollen zum 1. Juli 2002 in Kraft treten.
Zudem handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung
auf Grund der Einfügung der neuen Nummern 3a bis 3c in
Artikel 10.

Zu Artikel 22 Abs. 6
Redaktionelle Folgeänderung durch die Aufnahme weiterer
Änderungen zum SGB V. Zudem steht das Datum des In-
kraftretens fest, da das 10. SGB V-Änderungsgesetz am
28. März 2002 verkündet worden ist.

Zu Artikel 22 Abs. 8
Um sicherzustellen, dass das Inkrafttreten dieser Regelun-
gen – im Falle einer Verkündung nach dem 1. Juli 2002 –
verfassungsrechtlich unproblematisch ist, treten diese Rege-
lungen am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Entsprechend der bereits im Gesetzentwurf aufgenomme-
nen Regelungen, die den Zinssatz für Erstattungsforderun-
gen öffentlich-rechtlicher Träger festlegen, tritt auch
Artikel 14a am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Zu Artikel 22 Abs. 9
Redaktionelle Folgeänderungen.
Artikel 8 Nr. 6a bis c werden nicht von Absatz 9 erfasst. Sie
treten gemäß der allgemeinen Regelung des Absatzes 1 des
Gesetzentwurfs zum 1. Juli 2002 in Kraft.
Artikel 7 Nr. 1a, 2a, 13 und 14 sowie Artikel 16a Nr. 2 tre-
ten aus Vertrauensschutzgründen am 1. Januar 2003 in
Kraft.

Berlin, den 12. Juni 2002

Wolfgang Meckelburg
Berichterstatter
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